
Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

documenta-Stadt 

 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der 
Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Schmidt 
Tel. 05 61/7 87.12 24 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de 
oder stavo-buero@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 02.04.2008 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 26. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen lade ich ein für 
 
 

Mittwoch, 09.04.2008, 17.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Zukunft des Kasseler Friedhofswesens 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.01.2008 
Bericht des Magistrats 
- 101.16.751 - 

 
Friedhofswesen 
Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Oberbrunner 

2. 

- 101.16.773 -    
 

Betreuungs- und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von 
Angeboten der Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadträtin Janz 

3. 

- 101.16.848 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung und 
im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und Gleichstellung) 
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Umsetzung Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) Umsetzung 
Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die 
in Regionen mit besonders hoher und verfestigter 
Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden 
(Bundesprogramm Kommunal-Kombi) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 

4. 

- 101.16.860 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport) 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; 
- Kenntnisnahme Liste II/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 

5. 

- 101.16.869 -    
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; 
- Kenntnisnahme Liste III/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 

6. 

- 101.16.870 -    
 

Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 114 f 
Abs. 1 HGO (vorläufige Haushaltsführung) für das Jahr 2008; 
- Liste 2/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 

7. 

- 101.16.874 -    
 

Überschüsse Stadtreiniger 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kortmann 

8. 

- 101.16.815 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung) 

 
Kommunale Arbeits- und Ausbildungsförderung 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Schomburg 

9. 

- 101.16.817 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport) 

 
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boeddinghaus 

10. 

- 101.16.818 -    
 

4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 
Antrag des Stadtverordnetenvorstehers  

11. 

- 101.16.835 - *)   
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Promenade am Fuldaufer 
Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Oberbrunner 

12. 

- 101.16.841 -    
 

Promenade am Fuldaufer 
Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Oberbrunner 

13. 

- 101.16.861 -    
 

Kosten der Unterkunft anpassen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Schomburg 

14. 

- 101.16.865 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport) 

 
Zwangsversteigerung und Verlust von Fördermitteln 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Rönz 

15. 

- 101.16.875 -    
 

Europäischen Sozial Fond (ESF) Förderung für Kassel 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Boeddinghaus 

16. 

- 101.16.878 -    
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jürgen Kaiser 
Vorsitzender 
 
*) Die Unterlagen erhielten Sie bereits mit der Einladung zur Sitzung des Ausschusses   
    am 05.03.08 



Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

documenta-Stadt
 
Kassel, 15.04.2008 

  

Niederschrift 
 

über die 26. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

am Mittwoch, 09.04.2008, 17.00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 
 

 
Anwesende:   Siehe Anwesenheitsliste 
    (Bestandteil der Niederschrift) 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Zukunft des Kasseler Friedhofswesens                                                 101.16.751 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.01.2008 

 
 

2. Friedhofswesen 101.16.773 
 
 

3. Betreuungs- und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von 
Angeboten der Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 

101.16.848 

 
 

4. Umsetzung Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) Umsetzung 
Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen, die in Regionen mit besonders hoher und 
verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen 
geschaffen werden (Bundesprogramm Kommunal-Kombi) 

101.16.860 

 
 

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; 
- Kenntnisnahme Liste II/2008 - 

101.16.869 

 
 

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; 
- Kenntnisnahme Liste III/2008 - 

101.16.870 

 
 

7. Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß 
§ 114 f Abs. 1 HGO (vorläufige Haushaltsführung)  
für das Jahr 2008; - Liste 2/2008 - 

101.16.874 

 
 

8. Überschüsse Stadtreiniger 101.16.815 
 
 

9. Kommunale Arbeits- und Ausbildungsförderung 101.16.817 
 
 

10. Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 101.16.818 
 
 

11. 4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 101.16.835 
 
 

12. Promenade am Fuldaufer 101.16.841 
 
 

13. Promenade am Fuldaufer 101.16.861 
 
 

14. Kosten der Unterkunft anpassen 101.16.865 
 
 

15. Zwangsversteigerung und Verlust von Fördermitteln 101.16.875 
 
 

16. Europäischen Sozial Fond (ESF) Förderung für Kassel 101.16.878 
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Vorsitzender  Kaiser eröffnet die mit der Einladung vom 02.04.2008 ordnungsgemäß 
einberufene 26. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Zur Tagesordnung 
 
Vorsitzender Kaiser weist darauf hin, dass er die Tagesordnungspunkte 1 und 2 sowie 
die Tagesordnungspunkte 12 und 13 gemeinsamen zur Behandlung aufrufen wird. 
 
Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. Vorsitzender Kaiser stellt die 
Tagesordnung fest. 
 
 
1. Zukunft des Kasseler Friedhofswesens 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.01.2008 
101.16.751 

 
Beschluss: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, dem Ausschuss 
für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen die derzeitige 
Situation der Finanzierung des Kasseler Friedhofswesens und die 
Perspektiven für die Zukunft vorzustellen. Dabei ist sowohl 
darzustellen, welche Beiträge die Stadt Kassel für das 
Friedhofswesen leistet und in Zukunft zu leisten gedenkt, als auch 
die Risiken, die bei der zukünftigen Finanzierung des 
Friedhofswesens auftreten können. 

 
Stadtbaurat Witte stellt den Anwesenden die derzeitige Situation der Finanzierung 
des Kasseler Friedhofswesens und die Perspektiven für die Zukunft (siehe Anlage 1) 
vor und beantwortet die Fragen der Mitglieder. 
 
Die Anfrage ist beantwortet. 
 
 
 

2. Friedhofswesen 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.16.773 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, im Friedhofsausschuss darauf 
hinzuwirken, dass die Satzung für die Kasseler Friedhöfe überarbeitet 
wird. Dabei sollen die Bestimmungen, die der Friedhofsverwaltung eine 
alleinige Aufgabeerfüllung sichern, überarbeitet werden. Nicht alle der 
in der derzeitigen Fassung genannten Aufgaben sind tatsächlich als 
hoheitlich zu qualifizieren. Es sind die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die Pflege grundsätzlich aller Grabarten und der 
Rasenschnitt zukünftig auch durch private Anbieter erfolgen kann.  
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Dies gilt auch für die Pflege der Ehrengräber der Stadt. Ggf. sind die  
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Arbeiten ausgeschrieben 
werden können.  
Bei der Überarbeitung der Satzung sind auch die 
Gestaltungsvorschriften zu vereinfachen und bürgerfreundlicher zu 
gestalten. 

 
Stadtverordneter Lippert begründet den Antrag der FDP-Fraktion. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Friedhofswesen, 101.16.773, wird 
abgelehnt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
 
 
 

3. Betreuungs- und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von 
Angeboten der Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.848 - 

 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Betreuungs- und 
Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) in der aus der Anlage zu dieser 
Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Stadträtin Janz begründet den Antrag und beantwortet die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Betreuungs- und Tarifordnung für die 
Inanspruchnahme von Angeboten der Tagesbetreuung der Stadt Kassel 
(BTO), 101.16.848, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Schmidt 
 
 
 

4. Umsetzung Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) Umsetzung 
Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die 
in Regionen mit besonders hoher und verfestigter 
Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen werden 
(Bundesprogramm Kommunal-Kombi) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.860 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. „Zur Wiedereingliederung von erwerbslosen Frauen und Männern in Kassel wird 

angestrebt, durch Teilnahme am Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“ 
mindestens 100 zusätzliche, befristete, sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse zu schaffen. 

 
Dabei sind die folgenden Rahmenbedingungen zu beachten: 

 
a) Gefördert werden tariflich bzw. ortsüblich entlohnte, 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse für zusätzliche, 
wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten der 
Stadt Kassel bzw. anderer Arbeitgeber, die im Einvernehmen mit der Stadt 
Kassel tätig werden. 
 

b) Die Arbeitsplätze müssen mit Personen besetzt werden, die seit mindestens 24 
Monaten arbeitslos gemeldet sind und die seit mindestens 12 Monaten 
Arbeitslosengeld II erhalten. 
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2. Die Stadt zahlt sowohl für eigene, als auch für Arbeitsverhältnisse, die bei Dritten 
im Rahmen des Programms abgeschlossen werden, ergänzende 
Lohnkostenzuschüsse. 

3. Für Arbeitsverhältnisse bei städtischen Ämtern werden im Sammelnachweis 1 
(SN1) für das Haushaltsjahr 2008 zusätzliche Mittel in Höhe von 280.000,00 € auf 
folgenden Sachkonten bereitsgestellt: 

 
Sachkonto: Erforderliche Mittel
630 020 000 Gehälter einschl. Zulagen 227.000,00 € 
641 000 000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
gehaltsbereich 

45.000,00 € 

647 200 000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich 8.000,00 € 
 
 

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt durch die zusätzlichen Erträge 
aus Personaklkostenerstattungen auf folgenden Sachkonten: 

 
Sachkonto: Erforderliche Mittel
508 101 100 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom Bund; aus dem Programm „Kommunal-Kombi“ 

112.000,00 € 

508 101 500 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom sonst. öffentlichen Bereich; städt. Mittel aus dem 
Sachkonto 784 311 200 „Gemeinnützige Arbeit im 
Sinne des SGB II“   

168.000,00 € 

 
Für die Jahre 2009 und 2010 werden die erforderlichen Finanzmittel bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt.“ 

 
 
Der Magistrat begründet den Antrag und beantwortet die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
Im Rahmen der Diskussion erklärt Stadtverordneter Boeddinghaus, dass die 
Fraktion Kasseler Linke.ASG aufgrund der kurzen Zeit keinen Änderungsantrag 
einbringen konnte. Die Fraktion wird den Änderungsantrag in der 
Stadtverordnetenversammlung als Tischvorlage einbringen. 
 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Umsetzung Sozialgesetzbuch - Zweites 
Buch (SGB II) Umsetzung Bundesprogramm zur Förderung von 
zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Regionen mit besonders hoher und 
verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen geschaffen 
werden (Bundesprogramm Kommunal-Kombi), 101.16.860, wird 
zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Schöberl 
 
 
 

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; - Kenntnisnahme Liste 
II/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.869 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,  
von den in der beigefügten Liste II/2008 gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
bewilligten Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung wie überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von 21.480,00 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Der Magistrat begründet den Antrag und beantwortet die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; - Kenntnisnahme Liste 
III/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.870 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,  
von der in der beigefügten Liste III/2008 gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
bewilligten Aufwendung/Auszahlung (wirkt sich nach Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung wie überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung aus) 
 
 im Finanzhaushalt in Höhe von 10.448,79 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Der Magistrat begründet den Antrag und beantwortet die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 

7. Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 114 f 
Abs. 1 HGO (vorläufige Haushaltsführung) für das Jahr 2008; - Liste 
2/2008 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.874 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 114 f Abs. 1 HGO die in 
der beigefügten Liste 2/2008 enthaltene Mehraufwendung/-auszahlung (wirkt 
sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2008 wie eine überplanmäßige 
Aufwendung/Auszahlung aus) 

im Finanzhaushalt in Höhe von 780.000,00 €.“ 
 
 
Stadtbaurat Witte beantwortet im Rahmen der Diskussion die Fragen der 
Ausschussmitglieder und begründet den Antrag. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bewilligung von Mehraufwendungen/-
auszahlungen gemäß § 114 f Abs. 1 HGO (vorläufige Haushaltsführung) 
für das Jahr 2008; - Liste 2/2008 -, 101.16.874, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 

8. Überschüsse Stadtreiniger 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.815 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die im 
Ergebnis der Stadtreiniger erzielten Überschüsse den Gebührenzahlern 
zurückerstattet werden. Hierzu sollte der Magistrat im Frühjahr 2008 ein 
tragfähiges Konzept vorzulegen. 

 
 
Stadtverordneter Lewandowski begründet den Antrag der CDU-Fraktion. 
Die Fragen der Mitglieder werden beantwortet. 
 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Überschüsse Stadtreiniger, 
101.16.815, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Schmidt 
 
 
 

9. Kommunale Arbeits- und Ausbildungsförderung 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.817 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Ein Konzept für ein Qualifikationsprogramm für Arbeitslose in Kassel zu 
erstellen und es in der Septembersitzung 2008 des Ausschusses für 
Soziales, Gesundheit und Sport vorzustellen. 
Geeignete Betätigungsfelder wie z.B. der Kinderbauernhof am 
Katzensprung oder der ehemalige Reitstall sind zu ermitteln. 
Für diese Ausbildungsprojekte ist ebenfalls ein Realisierungsplan zu 
erstellen. 
Geeignete Drittmitteleinwerbungen sollen in die Konzeptüberlegungen 
einbezogen werden. 
Die Ausbildungsvergütung soll dem Tarif entsprechen. 

 
 
Im Rahmen der Diskussion erklärt Stadtverordneter Lewandowski zu Protokoll, dass 
entgegen der Aussage des Vorsitzenden, auch in diesem Ausschuss eine fachliche 
Diskussion einer Angelegenheit möglich sein muss. 
 
 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob weitere 
Qualifikationsmaßnahmen für jugendliche Erwerbslose eingerichtet 
werden können. 
 
Über das Ergebnis der Prüfung soll bei der Vorstellung des nächsten 
Halbjahresberichts der AFK berichtet werden. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: CDU, Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion betr. Kommunale Arbeits- und 
Ausbildungsförderung, 101.16.817, wird zugestimmt. 

 
 

 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag der Fraktion 
Kasseler Linke.ASG 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob weitere 
Qualifikationsmaßnahmen für jugendliche Erwerbslose eingerichtet 
werden können. 
 
Über das Ergebnis der Prüfung soll bei der Vorstellung des nächsten 
Halbjahresberichts der AFK berichtet werden. 

 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Kommunale Arbeits- und 
Ausbildungsförderung, 101.16.817, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Merz 
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10. Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.818 - 

 
 
Anfrage 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Kassel aktuell 
im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt? 
 
Bitte teilen sie uns das festgesetzte Vorauszahlungssoll zu den 
Stichtagen 15.2. und 15.5 für die Jahre 2006 - 2008 mit. 
Bitte teilen sie uns die Einahmen der Jahre 2006 und 2007 sowie die 
Einnahmen bis zum 28.2.2008 (aufgeteilt jeweils nach Monaten, 
getrennt nach Vorauszahlungen und veranlagten Beträgen) mit. 

 
 

2. Liegen der Stadt Kassel Informationen über die 
Gewerbesteuerentwicklung in den o.a. Zeiträumen aus den anderen 
hessischen Großstädten vor ? 

 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage. Herr Hedderich, Leiter des 
Amtes Kämmerei und Steuern teilt die in der Anlage 2 beigefügten Einnahmen der 
Gewerbesteuer aus den Jahren 2006 und 2007 sowie die Einnahmen bis zum 
28.02.2008 getrennt nach Monaten mit. Die Auflistung getrennt nach 
Vorauszahlungen und veranlagten Beträgen ist nicht möglich. 
 
 
Die Anfrage ist beantwortet. 
 
 
 

11. 4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 
Stadtverordnetenvorsteher 
- 101.16.835 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beigefügten  
4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel zur Kenntnis und hat  
ihn gemäß § 123 a HGO erörtert. 
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Stadtverordnetenvorsteher Kaiser begründet seinen Antrag und eröffnet die 
Aussprache. 
 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag des Stadtverordnetenvorstehers betr. 
4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel, 101.16.835, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Doose 
 
 
Die Tagesordnungspunkte 12 und 13 werden gemeinsam zur Beratung aufgerufen. 
 
 

12. Promenade am Fuldaufer 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.16.841 - 

 
 
Anfrage 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Beabsichtigt der Magistrat einen 15 m breiten Uferrandstreifen auf der 
westlichen Seite der Fulda käuflich zu erwerben? 

 
2. Beabsichtigt der Magistrat auf dem Uferrandstreifen den Bau eines Fuß- oder 

Radweges? 
 

3. Ist die Errichtung eines Zaunes entlang des Uferrandstreifens geplant? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 

 
4. Wie hoch sind die Kosten für 

− den Erwerb des Randstreifens? 
− den Bau des Weges? 
− die Errichtung des Zaunes? 
− die Pflege des Uferstreifens (z.B. Beseitigung von Müll, 

Abfall,Hochwasserschlamm, Rasen-, Baum- und Heckenschnitt)? 
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5. Sollen mit dem Erwerb des Uferrandstreifens nicht nur Rad- und Fußweg, 
sondern auch andere Freiraumnutzungen ermöglicht werden? 
Wenn ja, welche (z.B. Inlineskating, Schwimmen, Sonnenbaden, Grillen, Feiern, 
Hundeauslauf)? 

 
6. Stellt der geplante Weg eine „bauliche Anlage“ im Landschaftsschutzgebiet 

dar? 
 

7. Werden durch Zaun- und Wegebau öffentliche Belange des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege oder des Landschaftsbildes beeinträchtigt? 
a) Wenn ja, welche Belange? 
b) Wenn nein, warum nicht?  

 
8. Sind Tore geplant, um den Zugang der Vereine zur Fulda sicherzustellen? 

 
9. Wer ist Verkehrssicherungspflichtiger für den Bereich des gesamten 

Uferrandstreifens? 
 

10. Wer haftet bei Verlust oder Beschädigung von Vereinsmaterial auf dem 
Gelände der Vereine? 

 
11. Wer haftet bei Boots-, Kanu-, sonstigen Vereinsmaterialtransport-schäden und 

Körperverletzung, die beim Überqueren des Weges zur Fulda verursacht 
werden können? 

 
12. Wie sollen Bootsstege und Bootsanleger gegen unbefugtes Betreten gesichert 

werden? 
 

13. Wie sollen bei jährlich stattfindenden Turnieren, Rennen, Regatten und 
sonstigen Vereinssportfesten mit Zeltübernachtung von vielen Hundert Aktiven 
und Betreuern Sicherheit und Unversehrtheit von Mensch und Material 
gewährleistet werden? 

 
14. Wann legt der Magistrat die Planungen mit Kostenaufstellung und die 

grafische Darstellung von den Vereinen zugesagten Alternativ-lösungen vor, 
z.B. die Umwidmung des Auedammfußweges zu einem Fuß- und Radweg und 
die Einbeziehung der Ostseite der Fulda und der Brücken über die Fulda? 

 
 
Die schriftliche Antwort des Umwelt- und Gartenamtes wurde als Anlage zur 
Einladung mitversandt. Fragen der Stadtverordneten werden beantwortet. 
 
 
Die Anfrage ist beantwortet. 
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13. Promenade am Fuldaufer 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.16.861 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, eine Alternativplanung zu dem bisher 
geplanten Fuldauferrandweg mit Kostenaufstellung und grafischer 
Darstellung für die Nutzung des Auedammes als kombiniertem Rad- und 
Fußweg unter Einbeziehung der östlichen Fuldaseite und der Fuldabrücken 
zu erstellen. 

 
 
Im Rahmen der Diskussion übernimmt Stadtverordnete Schmidt für die FDP-Fraktion 
die von Stadtverordneten Lewandowski, CDU-Fraktion, vorgeschlagenen 
Änderungen. 
 
 

 Geänderter Antrag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 

 
Der Magistrat wird beauftragt, eine Alternativplanung zu dem bisher 
geplanten Fuldauferrandweg mit Kostenaufstellung und grafischer 
Darstellung für eine bessere Nutzung des Auedammes für Radfahrer 
und Fußgänger unter Einbeziehung der östlichen Fuldaseite und der 
Fuldabrücken zu erstellen. 

 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke.ASG, FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der FDP-Fraktion betr. Promenade am Fuldaufer, 
101.16.861, wird abgelehnt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 
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14. Kosten der Unterkunft anpassen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.865 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt: 
 
Die Sätze für die Kosten der Unterkunft (KdU) für Transferleistungsbezieher 
werden um die wegen der erhöhten Abwassergebühren zu erwartenden 
Steigerung der Nebenkosten angepasst. 

 
 
Stadtverordneter Boeddinghaus begründet den Antrag der Fraktion  
Kasseler Linke.ASG. 
 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Kosten der Unterkunft 
anpassen, 101.16.865, wird abgelehnt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 

15. Zwangsversteigerung und Verlust von Fördermitteln 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.875 - 

 
 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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16. Europäischen Sozial Fond (ESF) Förderung für Kassel 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.878 - 

 
 
Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert: 
 
Über die Bedingungen der Förderung aus dem ESF und die bisherigen 
Aktivitäten des Magistrats in den nächsten Sitzungen des Ausschusses für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Sport zu berichten. 

 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Europäischen Sozial 
Fond (ESF) Förderung für Kassel, 101.16.878, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Schmidt 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19.00 Uhr 
 
 
 
 
 
Jürgen Kaiser Nicole Schmidt 
Vorsitzender Schriftführerin 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.773 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
fdp-fraktion-kassel@netcomcity.de 

 
Kassel, 04.12.2007 

 
 
 
Friedhofswesen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, im Friedhofsausschuss darauf 
hinzuwirken, dass die Satzung für die Kasseler Friedhöfe überarbeitet 
wird. Dabei sollen die Bestimmungen, die der Friedhofsverwaltung eine 
alleinige Aufgabeerfüllung sichern, überarbeitet werden. Nicht alle der 
in der derzeitigen Fassung genannten Aufgaben sind tatsächlich als 
hoheitlich zu qualifizieren. Es sind die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die Pflege grundsätzlich aller Grabarten und der 
Rasenschnitt zukünftig auch durch private Anbieter erfolgen kann.  
Dies gilt auch für die Pflege der Ehrengräber der Stadt. Ggf. sind die  
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Arbeiten ausgeschrieben 
werden können.  
Bei der Überarbeitung der Satzung sind auch die 
Gestaltungsvorschriften zu vereinfachen und bürgerfreundlicher zu 
gestalten. 

 
 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
- V - / - I -/- 51 - / - 30 - 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.848 

documenta-Stadt
 
Kassel, 03.03.2008 

 
 
 
Betreuungs- und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Janz 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Betreuungs- und 
Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) in der aus der Anlage zu dieser 
Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Durch die im Rahmen der Beschlussfassung des städtischen Haushaltes für 2008 
erfolgte weitergehende Entgeltfreistellung für die letzten drei Monate des vorletzten 
Kindergartenbesuchsjahres (Mai, Juni, Juli, erstmals ab Mai 2008) in Höhe des 
Halbtagsentgeltes wird eine Änderung der BTO erforderlich. 
Weitere Änderungen bzw. Anpassungen werden notwendig durch den ständigen 
Ausbau der Betreuungsangebote für unter Dreijährige, das neue Hessische Gesetz zur 
Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Kinder, eine mögliche vierwöchige 
Probezeit oder Eingewöhnungsphase sowie kleine weitere Änderungen bzw. 
Korrekturen. 
 
In der Neufassung der BTO ist die automatische Erhöhung des Betreuungsentgeltes, 
die bisher in Ziffer 5.2.5 geregelt war, ersatzlos entfallen. Die Entgeltfreistellung für 
weitere drei Monate und das damit einhergehende Ziel einer finanziellen Entlastung 
der Eltern bzw. Sorgeberechtigten wäre mit einer automatischen Erhöhung des 
Betreuungsentgeltes nicht in Einklang zu bringen.  
Die zu erwartenden Mindereinnahmen sollen im Laufe des Haushaltsvollzuges 
aufgefangen werden. 
 
Außerdem wurde Ziffer 5.3 an die seit Inkrafttreten des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) geltende Rechtslage angepasst. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat der BTO in der geänderten Fassung in seiner Sitzung am 
22.01.2008 zugestimmt. 
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Die Neufassung der BTO soll zum 01.05.2008 in Kraft treten. 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 25.02.2008 zugestimmt. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



           9.05.06 
 
 

B E T R E U U N G S-   U N D   T A R I F O R D N U N G 
 

für die Inanspruchnahme von Angeboten der  
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 

 
vom 

 
 

Aufgrund des § 51 Nr. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.12.2006 (GVBl. I, S. 666) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am             folgende Betreuungs- 
und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Tagesbetreuung 
der Stadt Kassel beschlossen: 
 
 
1. Angebote der Tagesbetreuung 
 

Angebote der Tagesbetreuung der Stadt Kassel können Einrichtungen 
gemäß § 22 SGB VIII sein, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 
oder ganztags aufhalten und in Gruppen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Hier soll die 
Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Die Aufgabe 
umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Das 
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien orientieren. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Kindertagestätten 
tätigen Fachkräften und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
den Eltern bzw. Sorgeberechtigten zum Wohle der Kinder 
zusammenarbeiten. 
Die Mitwirkungsrechte von Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind in den 
„Richtlinien des Magistrates der Stadt Kassel zur Bildung von 
Kindertagesstättenbeiräten und des Gesamtelternbeirates in den 
städtischen Kindertagesstätten“ in der jeweils geltenden Fassung 
geregelt. 
Betreuungsangebote für Grundschulkinder können auch an 
Grundschulen eingerichtet sein. 

 
1.1 Aufnahmemöglichkeiten 
 

Die Stadt Kassel bietet Aufnahmemöglichkeiten in Form von 
 
 Halbtagsplätzen ohne Mittagsverpflegung, 
 Halbtagsplätzen mit Mittagsverpflegung, 
 Dreivierteltagsplätzen und 
 Ganztagsplätzen jeweils mit Mittagsverpflegung 



 in ihren Einrichtungen an: 
 

- Altersübergreifende Gruppen oder Krabbelgruppen für Kinder unter 
3 Jahren 
Grundsätzlich bei Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pädagogischen Gründen; 
dabei ist das Jugendamt berechtigt, die bei der Anmeldung 
angegebene Begründung durch die zuständigen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes überprüfen zu 
lassen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind. 

 
- Kindergartengruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung 

Zur Neueröffnung bzw. Fortführung von altersübergreifenden 
Gruppen sowie Kindergartengruppen bedarf es mindestens 15 
angemeldeter Kinder. 

 
Im Einzelfall ist eine Aufnahme in eine Kindergartengruppe zur 
Eingewöhnung in den Kindergarten bereits bis zu acht Wochen vor 
Vollendung des dritten Lebensjahres möglich. 

 
- Aufnahmemöglichkeiten für Grundschulkinder inkl. Eingangsstufe1) 
 Die Stadt Kassel bietet hier folgende Betreuungsmöglichkeiten: 
 

 ca. dreistündige Betreuung im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 
maximal 13.30 Uhr; bei Bedarf wird Ferienbetreuung (ca. 
fünfstündige Betreuung im Zeitraum von 07.30 - 13.30 Uhr) 
angeboten, die auch zentral oder für mehrere Gruppen 
gemeinsam organisiert werden kann. 

 
Diese Betreuungsform „Betreute Grundschulgruppe“ (BG) kann 
eingerichtet werden, wenn ein Bedarf von mindestens 15 
Grundschulkindern vorliegt und geeignete Räumlichkeiten genutzt 
werden können. 
Die BG weist eine Platzkapazität von 25 angemeldeten Kindern auf. 
Mittagsversorgung wird grundsätzlich nicht angeboten. 

 
Die BG unterliegt nicht den Anforderungen gemäß §§ 45 - 48, Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Verbindung mit der Verordnung  
über die Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, 
die für die Erlaubnis zum Betrieb einer Tageseinrichtung erforderlich 
sind. 

 
 Betreuungsform BG zuzüglich Mittagsverpflegung bis 14.00 Uhr. 

Diese Betreuungsform wird nur in Verbindung mit einer BG/Hort  
I-Gruppe bis 15.00 Uhr, einer BG/Hort II-Gruppe bis 17.00 Uhr 
bzw. BG/Hort III-Gruppe bis 19.00 Uhr angeboten. 
 

1) Die Eingangsstufe als Besonderheit in Hessen ersetzt an ca. 50 Grundschulen die 1. Klasse. Sie 
umfasst zwei Jahre und nimmt Kinder auf, die bis zum 03.06. eines Kalenderjahres fünf Jahre 
alt geworden sind. An die Eingangsstufe schließt sich die 2. Klasse an 



 
 

 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 15.00 Uhr 
als Hort I mit Mittagsverpflegung. 

 
 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 17.00 Uhr 

als Hort II mit Mittagsverpflegung 
 

Darüber hinaus kann an ein oder zwei Standorten innerhalb Kassels 
modellhaft bei einem entsprechenden Bedarf die Betreuungsform BG 
zuzüglich Betreuung von 13.00 - 19.00 Uhr als Hort III mit 
Mittagsverpflegung angeboten werden. 

 
Alle Plätze in den vorgenannten Betreuungsformen für 
Grundschulkinder werden grundsätzlich vergeben bei 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
oder aus sozialen und pädagogischen Gründen. Dabei ist das 
Jugendamt berechtigt, die bei der Anmeldung angegebene 
Begründung durch die zuständigen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes überprüfen zu lassen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind. 

 
 
1.2  Erprobung neuer Betreuungsformen 

 
Zur Erprobung neuer Betreuungsformen kann die Stadt Kassel auch von 
Ziffer 1.1 abweichende Betreuungsangebote einführen. 

 
 
2. Betreuungsverhältnis 
 
 
2.1 Anmeldung, Aufnahme und Kündigung (Abmeldung) 
 
2.1.1 Kinder unter drei Jahren und Kindergartenkinder (mit Vollendung des 

dritten Lebensjahres bis zur Einschulung) werden nach vorheriger 
Anmeldung bei der Leitung der von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
ausgewählten Kindertagesstätte und nach Unterzeichnung des Vertrages 
über die Aufnahme eines Kindes in eine städt. Kindertagesstätte durch 
die Eltern bzw. Sorgeberechtigten aufgenommen. 

 Die Betreuung kann mit einer bis zu vierwöchigen Probezeit oder 
Eingewöhnungsphase beginnen, für die das reguläre Betreuungsentgelt 
zu entrichten ist. 

 
Sofern im Kindergartenbereich der ausgewählten Einrichtung kein freier 
Platz zur Verfügung steht, kann zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auch 
ein freier Kindergartenplatz in einer anderen Kindertagesstätte 
angeboten werden. 

 
 
 



2.1.2 Grundschulkinder werden nach vorheriger Anmeldung bei der Leitung 
der für den Grundschulbezirk zuständigen Kindertagesstätte und nach 
Unterzeichnung des Vertrags über die Aufnahme eines Grundschulkindes 
in ein städtisches Betreuungsangebot durch die Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten aufgenommen. 

 
 
2.1.3 Die Vertragsdauer endet 
 

bei den unter Dreijährigen: 
mit Vollendung des dritten Lebensjahres 
bei den Kindergartenkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind eingeschult wird (gilt 
auch für die Aufnahme in die Eingangsstufe) und 
bei den Grundschulkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind das vierte Schuljahr, 
an Förderschulen das 5. Schuljahr, vollendet hat. 
In Einzelfällen kann darüber hinaus mit einer anspruchsbegründenden 
Stellungnahme des Allgemeinen Sozialen Dienstes die Betreuungsdauer 
bis zur Vollendung des fünften bzw. sechsten Schuljahres, bei 
Förderschulen des siebten Schuljahres, verlängert werden. Gegenwärtig 
beschränkt sich diese Möglichkeit auf die städtischen Kindertagesstätten 
Dr.-Hermann-Haarmann-Haus und Mattenberg. 
 
Nach Ablauf der Vertragsdauer steht der Kindertagesstättenplatz wieder 
für eine Neubesetzung zur Verfügung, sofern kein neuer Vertrag 
zustande kommt. 

 
 
2.1.4 Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 

31.07. des Folgejahres. Anmeldung und Aufnahme sind entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen und grundsätzlich nur zu Beginn, 
Kündigung bzw. Abmeldung jeweils nur zum Ende des 
Kindergartenjahres möglich. 

 
 Die Kündigung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Leitung der 

Kindertagesstätte vorzunehmen. 
 
  Ausnahmen sind nur bei Wohnsitzwechsel, bei Änderung bezüglich der 

Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen gemäß Ziffer 2.2 oder bei 
umgehender Wiederbelegungsmöglichkeit des 
Kindertagesstättenplatzes möglich. In diesen Fällen beträgt die 
Kündigungsfrist (Abmeldungsfrist) einen Monat zum Monatsende.  

 
 Auch in diesem Fall ist die Kündigung (Abmeldung) schriftlich oder zur 

Niederschrift bei der Leitung der Kindertagesstätte vorzunehmen. 
 
 

Im Falle der sofortigen Wiederbelegungsmöglichkeit des 
Kindertagesstättenplatzes ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
25,00 € zu zahlen. 



 
 
2.1.5 Eine Kündigung mit einer einmonatigen Kündigungsfrist kann auch von 

der Stadt ausgesprochen werden, wenn organisatorische Veränderungen 
dazu zwingen. 

 
 
2.1.6 Bei Vertragsänderungen gelten die zu ändernden Bestandteile bis zum 

Ende des laufenden Kindergartenjahres. 
 
 
2.1.7 Soweit es um die Erprobung neuer Betreuungsformen gemäß Ziffer 1.2 

geht, kann das Betreuungsverhältnis abweichend von den Regelungen 
der BTO für die Inanspruchnahme von Angeboten der Stadt Kassel 
sowohl von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten als auch der Stadt Kassel 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum jeweiligen 
Monatsende gekündigt werden. 

 
 
2.2  Platzvergabe 
 
2.2.1 Die zur Verfügung stehenden Plätze in den altersübergreifenden 

Gruppen oder Krabbelgruppen für die unter Dreijährigen, die zur 
Verfügung stehenden Ganz- bzw. Dreivierteltagsplätze für Kinder ab 3 
Jahren bis zur Einschulung sowie die Plätze in der 
Grundschulkindbetreuung werden nach folgenden Kriterien vergeben: 

 
1. An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten erwerbstätig sind 

oder sich in Ausbildung befinden und dies mit einer Bescheinigung 
nachweisen (Nachweis bzw. Erklärung über die Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung oder Selbstständigkeit). 

 
2. An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten 

beschäftigungssuchend sind und eine entsprechende Bescheinigung 
der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH oder der Bundesagentur für 
Arbeit vorlegen. In diesen Fällen wird ein Betreuungsplatz für die 
Dauer von drei Monaten zur Verfügung gestellt. Dieser Zeitraum kann 
in begründeten Fällen aufgrund einer Stellungnahme durch die 
Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH oder die Bundesagentur für 
Arbeit verlängert werden. 

 
3. An Kinder, deren Betreuung aus sozialen oder pädagogischen 

Gründen dringend notwendig ist; dabei ist das Jugendamt berechtigt, 
die bei der Anmeldung angegebene Begründung durch die 
zuständigen Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes prüfen zu lassen. 

 
Bei den Plätzen für Grundschulkinder gilt dies in der Reihenfolge 
- an Kinder, die das 1. Grundschuljahr bzw. die Eingangsstufe 
besuchen, 
- an Kinder, die das 2. Grundschuljahr besuchen, 



 
4. In den Fällen der Ziffern 1., 2. und 3. nach dem Datum der 
Anmeldung. 

 
5. Auf Wunsch der Eltern (gilt nicht für Betreuungsplätze für unter 

Dreijährige). 
 

Entfallen die an die Vergabe eines Kindertagesstättenplatzes 
geknüpften Voraussetzungen, so kann der Platz noch bis zum Ende 
des laufenden Kindergartenjahres in Anspruch genommen werden. 
Danach endet der Anspruch auf diesen Platz. 

 
2.3 Festlegung der Betreuungsgruppe 
 

Die jeweilige Anzahl der Ganztags-, Dreivierteltags- und 
Halbtagsgruppen für die noch nicht eingeschulten Kinder wird auch für 
die städtischen Kindertagesstätten jeweils zu Beginn eines 
Kindergartenjahres grundschulbezirksbezogen für das laufende 
Kindergartenjahr festgelegt. 

 
2.4 Schutzimpfungen, Gesundheitszeugnis, Vorsorgeuntersuchungen 
 

Gem. § 2 des gültigen hessischen Gesetzes zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes für Kinder ist vor der Aufnahme des Kindes durch 
ein ärztliches Attest zu belegen, dass das Kind alle seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechend öffentlich empfohlenen 
Schutzimpfungen erhalten hat. Anderenfalls muss der 
Kindertagesstättenleitung schriftlich erklärt werden, dass die 
Zustimmung zu bestimmten Impfungen nicht erteilt wird. 
 
Ferner ist der Kindertagesstättenleitung bei der Aufnahme ein von 
ärztlicher Seite ausgefüllter „Gesundheitlicher Fragebogen“ und der 
Nachweis der entsprechend dem Alter durchgeführten 
Vorsorgeuntersuchungen u1 bis u9 für das zu betreuende Kind 
vorzulegen. 

 
2.5 Integrative Betreuung von Kindern mit Behinderungen 
 

Vor der Förderung eines Kindes mit einer Behinderung im Sinne des § 2 
Abs. 1, SGB IX durch eine Einzelintegrationsmaßnahme ist die 
Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis gemäß §§ 53 ff. SGB 
XII erforderlich. 

 
Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen 
können in dafür geeignete integrative Gruppen oder im Zuge einer 
Einzelintegration in Regelgruppen aufgenommen werden. 

 
2.6 Ausschluss vom Besuch der Betreuungseinrichtung 
 

Die Stadt Kassel ist berechtigt, vom Besuch der Betreuungseinrichtung 
auszuschließen: 



 
1. a) Kinder, deren pädagogische Betreuung in Frage gestellt ist, weil die 

Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht zur Zusammenarbeit mit dem 
Einrichtungspersonal bereit sind, 

 
b) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte derart gegenüber dem 

Erziehungspersonal auftreten, dass die Stadt Kassel als Arbeitgeber 
verpflichtet ist, sich im Rahmen der Fürsorgepflicht schützend für 
das Personal einzusetzen, 

 
c) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte massiv in den Alltag 

der Einrichtung eingreifen, sodass der Erziehungs- und 
Bildungsauftrag für alle Kinder nicht mehr in vollem Umfang erfüllt 
werden kann. 
In solchen Konfliktfällen werden die Eltern durch einen 
schriftlichen Hinweis der Verwaltung des Jugendamtes auf 
notwendige Veränderungen und Konsequenzen hingewiesen. 
 
Vor einem definitiven Ausschluss kann auf Wunsch der 
betreffenden Eltern bzw. Sorgeberechtigten der Elternbeirat 
gehört werden. 

 
Kann der Konflikt nicht gelöst werden, so kann nach einer Frist von 
drei Monaten nach dem ersten schriftlichen Hinweis der Ausschluss 
des Kindes zum Ende des laufenden Monats erfolgen. 
Der Ausschluss ist den Eltern bzw. Sorgeberechtigten schriftlich 
mitzuteilen. 

 
2. Kinder, bei denen der psychologische Dienst des Jugendamtes und 

die Leitung der Einrichtung feststellen, dass sie aufgrund ihrer 
Entwicklung oder Behinderung nicht in Regelgruppen zu 
integrieren sind,  

 
3. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte länger als einen 

Kalendermonat mit der Entgeltzahlung in Verzug sind, 
 
4. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte bis zum Ende des 

Bewilligungszeitraums keinen Neuantrag auf Entgeltermäßigung 
oder -be-freiung gemäß Ziffer 5.5.2 gestellt haben, 

 
5. Kinder, die länger als 14 Tage unentschuldigt fehlen, 
 
6. Kinder, deren Abholung nach der Öffnungszeit nicht regelmäßig 

gewährleistet ist und die den Heimweg nicht alleine antreten 
können. 
 

 
 
 
 
 



Werden Kinder mehrmals (d.h., mehr als zweimal pro 
Kindergartenjahr) nicht rechtzeitig abgeholt, werden den Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten im Einzelfall die dadurch entstehenden 
höheren Personalkosten (10,00 € pro angefangener halber Stunde) 
berechnet. Die Kostenberechnung ist von der 
Kindertagesstättenleitung anzukündigen. 

 
7. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte den Betreuungsplatz 

bzw. die Betreuungsplätze grundsätzlich durch falsche Angaben 
insbesondere zum 1. Wohnsitz und/oder zu einer Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung erhalten haben. 

 
3. Öffnungszeiten 
 
3.1 Regelöffnungszeit 
 
3.1.1 Die Kindertagesstätte ist in der Regel geöffnet: 
 

montags bis donnerstagsvon 8.00 bis 16.30 Uhr 
freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr 

 
 Daneben können besondere Dienste in Form von Frühdiensten von 

montags bis freitags in der Zeit ab 7.00 Uhr und Spätdiensten von 
montags bis donnerstags bis 17.00 Uhr sowie an Freitagen bis 16.00 Uhr 
angeboten werden. 
Dieses zusätzliche Angebot muss nicht in allen städtischen Einrichtungen 
vorhanden sein. 
Ein Anspruch auf die Einrichtung und Inanspruchnahme besonderer 
Dienste besteht nicht. 

 
 
3.1.2 Die Betreuungsangebote für Grundschulkinder erfolgen grundsätzlich 

jeweils 3 Stunden bzw. in den Ferien 5 Stunden in der Zeit von montags 
bis freitags von 7.30 - 13.30 Uhr und bis 15.00 bzw. bis 17.00 Uhr oder bis 
19.00 Uhr. 

 
 Bei geringer Inanspruchnahme können diese Betreuungszeiten auch 

angepasst werden. 
 Darüber hinaus gehender Betreuungsbedarf kann nur bei Vorliegen 

entsprechender personeller und organisatorischer Voraussetzungen 
eingerichtet werden. 

 
 
3.2 Besuch der Kindertagesstätte, Ruhezeit 
 
 Die Kinder sollen die Einrichtung regelmäßig besuchen und bis 

spätestens 9.00 Uhr eintreffen. 
 Nach dem Mittagessen besteht für Kleinkinder die Möglichkeit zu ruhen. 
 
 
 



3.3 Fortbildung des Personals 
 
 Im Interesse der Arbeit mit den Kindern werden 

Fortbildungsveranstaltungen für das Personal durchgeführt. Zu diesem 
Zweck wird die Einrichtung eine Woche im Jahr geschlossen. Nach 
vorheriger Absprache wird ein Notdienst in einer anderen städtischen 
Einrichtung angeboten. 

 
 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten möglichst vier Wochen vor 

Beginn der vorübergehenden Schließung eine schriftliche Mitteilung. 
 
 
 

3.4 Schließungszeiten 
  
 Die städtischen Betreuungsangebote werden in der Regel jährlich 

insgesamt vier Wochen - ausschließlich der Dauer der Fortbildung - 
während der Schulferien geschlossen. Auch hierüber werden die Eltern 
bzw. Sorge-berechtigten benachrichtigt. 

 
 
3.5 Notdienst 
  
 Während der Schließungszeiten wird auf Wunsch der Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten nach Absprache ein Notdienst in der nächstgelegenen 
geöffneten Einrichtung angeboten. 

 
 
4. Beköstigung 
 
4.1 Frühstück 
 

Die Kinder sollen ein Frühstück mitbringen. 
Zum Frühstück erhalten alle Kinder, die noch nicht eingeschult sind, ein 
Getränk. 

 
 
4.2 Mittagessen 
 
 
4.2.1 Das Mittagessen besteht aus einer vollständigen und reichlichen 

Mahlzeit, die nach modernen ernährungswissenschaftlichen 
Überlegungen zusammengestellt wird und dem Alter der Kinder 
entspricht. 

 
 
4.2.2 Für Gruppen, die nicht in einer städtischen Kindertagesstätte 

untergebracht sind, kann die Essensversorgung jeweils nach den 
örtlichen Bedingungen organisiert werden. 

 
 



 
4.2.3 Im Hinblick auf die engere Zusammenarbeit zwischen 

Kindertagesbetreuung und Schule besteht die Möglichkeit, eine 
gemeinsame Essensversorgung zu organisieren. 

 
 
5. Entgelt für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Tagesbetreuung der Stadt Kassel 
 
 
5.1 Entgeltzahlung 
 
 Für die Betreuung des Kindes durch die Stadt Kassel ist von den Eltern 

bzw. Sorgeberechtigten ein Entgelt zu entrichten.  
 
 Das Entgelt untergliedert sich in das Betreuungs- und 

Verpflegungsentgelt und ist monatlich im voraus zu entrichten. 
 
 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten eine Mitteilung bzw. 

Rechnung.  
 Sie gilt, solange sie nicht durch eine neue Mitteilung bzw. Rechnung 

ersetzt wird. 
 
 
5.2 Betreuungsentgelt 
 
 
5.2.1 Das Betreuungsentgelt für die einzelnen Angebote ist untergliedert in 
 
 
5.2.1.1 Kindergarten und Betreuung der unter Dreijährigen 
 

Halbtagsbetreuung mit oder ohne Mittagsverpflegung 
(jeweils montags - freitags bis 12.00 Uhr bzw. 13.00 Uhr) 
Mindestens jeweils vier Stunden pro Tag, höchstens bis zu fünf Stunden 
pro Tag. 
 
Dreivierteltagsbetreuung 
(montags – donnerstags jeweils bis 14.30 Uhr) 
(freitags jeweils bis 14.00 Uhr) 

 
Ganztagsbetreuung (Regelöffnungszeit) 
(montags – donnerstags jeweils bis 16.30 Uhr) 
(freitags jeweils bis 14.00 Uhr) 

 
 
 

 
 
 



5.2.1.2 Freistellung vom Betreuungsentgelt 
 

Das Betreuungsentgelt für die Halbtagsbetreuung (bis zu fünf Stunden 
täglich) entfällt für die Kinder, die im unmittelbar ihrer Einschulung 
vorausgehenden Jahr sowie in den letzten drei Monaten davor (Mai, Juni 
und Juli des vorletzten Kindergartenbesuchsjahres) in einer Einrichtung 
der Stadt Kassel betreut werden. In diesen Fällen zahlen zweitgeborene 
Geschwisterkinder weiterhin die Hälfte des Regelentgeltes. Die 
Entgeltfreistellung gilt nicht für den Besuch der 
Grundschulkindbetreuung. 

 
Bei einer vereinbarten Betreuungszeit von mehr als fünf Stunden täglich 
erfolgt die Freistellung vom Betreuungsentgelt für fünf 
Betreuungsstunden pro Tag. Die Entgeltfreistellung erfolgt auf der 
Grundlage der „Verordnung zur Landesförderung für 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Landes Hessen“ 
vom 17.12.2007 und entsprechend den dort festgeschriebenen 
Regelungen. 
 
Bei Ganztags- oder Dreivierteltagsplätzen ist die Differenz zwischen dem 
jeweiligen Betreuungsentgelt und der Entgeltfreistellung des Landes 
Hessen gemäß der Verordnung zu entrichten. 

 
5.2.1.3 Grundschulkinder  

(siehe auch Ziff. 3.1.2) grundsätzlich in folgendem Zeitrahmen: 
 

• Betreuungsgruppe (BG) ohne Mittagsverpflegung 
(jeweils ca. 3 Std., montags - freitags im Zeitraum von 07.30 - 13.30 
Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr nur in Verbindung 
mit Hort I-, Hort II- oder Hort III-Gruppen) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort I mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 15.00 Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort II mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 17.00 Uhr) 

• Eventuell Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort III mit 
Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 19.00 Uhr) 

 
 
5.2.2 Ermäßigungen bei festgestellter Hilfebedürftigkeit 
 
 Eltern bzw. Sorgeberechtigte mit einem monatlichen 

Familieneinkommen, das nicht mehr als 5 % über der 
Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII liegt, können unter Vorlage von 
Einkommensnachweisen Ermäßigungen beantragen. 

 
 

 
 



 
5.2.3 Inanspruchnahme besonderer Dienste 
 

Bei Inanspruchnahme besonderer Dienste in Form von Frühdiensten 
(montags - freitags jeweils ab 7.00 Uhr) oder Spätdiensten (montags bis 
donnerstags jeweils bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr) ist sowohl für 
den Frühdienst als auch für den Spätdienst jeweils monatlich zusätzlich 
ein Entgelt von 10,00 Euro zu entrichten. 
 
Werden Früh- und Spätdienst in Anspruch genommen, sind zusätzlich 
20,00 Euro monatlich zu entrichten. 
Ermäßigungen und Übernahmen sind dabei ausgeschlossen. 

 
 
5.2.4 Höhe des Betreuungsentgelts 
 
 Die Höhe des jeweiligen Betreuungsentgeltes ergibt sich aus der dieser 

BTO beigefügten Anlage, die Bestandteil der BTO ist. 
 
 
5.3 Wohnsitz 
 

Die vorhandenen Betreuungsplätze stehen grundsätzlich nur Kindern zur 
Verfügung, die gemeinsam mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. 
Sorgeberechtigten ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Kassel haben. 

 
Kinder der betreffenden Grundschule, die ihren 1. Wohnsitz gemeinsam 
mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. Sorgeberechtigten nicht in der Stadt 
Kassel haben, können an dem Betreuungsangebot teilnehmen - nur 
Betreuungsgruppe (BG) -, sofern aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung eine volle Kostenübernahme durch den für sie zuständigen 
Schulträger erfolgt. 
Bei Fortzug aus dem Stadtgebiet Kassel können betroffene Kinder 
weiterhin die städtischen Betreuungsangebote bis zum Ende des 
laufenden Kindergartenjahres nutzen. 
 

 
5.4 Betreuungsentgelt für Geschwisterkinder 
 
 Besuchen mehrere Kinder einer Familie ein städtisches 

Betreuungsangebot, ermäßigt sich das Entgelt für das zweitgeborene 
Kind um 50 %, weitere Kinder bleiben beitragsfrei. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



5.5 Betreuungsentgeltbefreiung oder -ermäßigung durch die Stadt 
Kassel, Jugendamt 

 
 
5.5.1 Kinder, die außerhalb des Elter nhauses aufwachsen und bei denen die 

Stadt Kassel, Jugendamt, Leistungen zum Unterhalt nach § 39 SGB VIII 
gewährt, sind von der Zahlung des Betreuungsentgeltes für einen 
Kindergarten-Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung befreit. 

 
Familien, die Leistungen nach SGB II (Grundsicherung) oder SGB XII 
(Sozialhilfe) beziehen oder deren Einkommen gemäß § 82 ff SGB XII die 
Einkommensgrenze im Sinne des § 85 SGB XII nicht überschreitet, werden 
auf Antrag von der Zahlung der Betreuungsentgelte gem. § 90 SGB VIII 
befreit. 
 
Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung in den 
familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen unverzüglich und 
unaufgefordert in schriftlicher Form mitzuteilen. 

 
 
5.5.2 Betreuungsentgeltbefreiungen gem. Ziffer 5.5.1 sowie 

Betreuungsentgeltermäßigungen gem. Ziffer 5.2.2 werden ab dem 
Monat der Antragstellung beim Jugendamt für einen Zeitraum von 6 
Monaten gewährt. Danach besteht bis spätestens im Monat nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraums die Möglichkeit, einen Neuantrag mit 
den aktuellen Einkommensnachweisen beim Jugendamt zu stellen. 
Anderenfalls ist das reguläre Betreuungsentgelt zu entrichten. 

 
 
5.5.3 Betreuungsentgeltbefreiungen sowie Betreuungsentgeltermäßigungen 

durch das Jugendamt erfolgen nicht für Kinder ausländischer 
Studierender, die aufgrund der geltenden Rechtslage keine öffentlichen 
Leistungen in Anspruch nehmen dürfen. 

 
 
5.6 Dauer der Entgeltzahlung 
 
 Das Betreuungsentgelt ist für die Dauer der Anmeldung des Kindes in 

der Betreuungseinrichtung gemäß Ziffer 2.1 zu entrichten, unabhängig 
davon, ob das Kind anwesend war oder nicht. 

 
Das Entgelt ist grundsätzlich für volle Kalendermonate zu zahlen. Die 
Verpflichtung zur Zahlung des Betreuungsentgeltes endet mit Ablauf des 
auf die Abmeldung folgenden Monats. 
 
 
 
 

 
 
 



Wenn das Betreuungsverhältnis in den Fällen der Ziffern 2.5 (Ausschluss 
vom Kindertagesstättenbesuch) auf andere Art als durch Abmeldung 
beendet wird, endet die Verpflichtung zur Zahlung des 
Betreuungsentgelts mit Ablauf des Monats, der der letzten Anwesenheit 
des Kindes folgt.  

 
 
5.7 Schließung von Betreuungsangeboten 
 

Müssen Betreuungseinrichtungen oder einzelne Gruppen aus 
zwingenden Gründen vorübergehend geschlossen werden, wird das 
Betreuungsentgelt für den eine volle Woche übersteigenden Zeitraum 
anteilig reduziert.  
Als zwingende Gründe gelten Naturkatastrophen, der Ausbruch von 
Epidemien u. ä.. 

 
 
5.8 Verpflegung, Verpflegungsentgelt 
 

Die Kinder können regelmäßig an der Verpflegung teilnehmen. 
Ganztagsbetreuung und Dreivierteltagsbetreuung sowie die 
Betreuungsangebote BG + Mittagessen, BG + Hort I, II bzw. III für 
Grundschulkinder schließen die Essensteilnahme ein. 
Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. 
Die Essensteilnahme ist nur für ganze Kalendermonate möglich. Sie kann 
jeweils für einzelne Kalendermonate oder bis auf Widerruf angemeldet 
werden. 
Bei entschuldigter Nichtteilnahme während ganzer Kalendermonate 
entfällt die Zahlungsverpflichtung für diesen Zeitraum. 
Das Verpflegungsentgelt wird als Monatspauschale zusammen mit dem 
Betreuungsentgelt im voraus für 11 Monate eines Jahres erhoben. 

 
Ein Monat pro Jahr (während der Schließung der Einrichtung) bleibt 
entgeltfrei.  
Die Monatspauschale beträgt 47,00 € und erhöht sich mit Beginn jeden 
neuen Kindergartenjahres (jeweils zum 01.08.) linear um 1,00 €, 
beginnend erstmals zum 01.08.2008.  
Der Berechnung liegen 20 Verpflegungstage im Kalendermonat 
zugrunde. Damit sind in der Monatspauschale bereits 11 Fehltage im 
Jahr berücksichtigt. 

 
 
5.9 Mindesteigenanteil 
 

Für die Teilnahme an der Verpflegung ist von allen Eltern oder 
Sorgeberechtigten, die nicht die Monatspauschale bezahlen, ein 
Mindesteigenanteil in  
 

 
 

 



 
Höhe der halben Monatspauschale (zurzeit 23,50 € pro Monat) als 
Verpflegungsaufwand zu entrichten. 
Dies gilt auch für Bezieher von öffentlichen Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Drittes Buch (SGB III), Zwölftes 
Buch (SGB XII) und dem AsylbLG). 

 
 
5.10 Weitergehende Ermäßigungen bzw. Befreiungen 
 
 Bei Vorliegen schwerwiegender pädagogischer Gründe kann die Leitung 

der Verwaltung des Jugendamtes auf Vorschlag der Leitung der 
Einrichtung abweichend von den Ziffern 5.5 und 5.9 weitergehende 
Ermäßigungen bzw. Befreiungen zeitlich befristet gewähren. 

 
 
5.11 Angaben zur Höhe des Einkommens bei Ermäßigungen bzw. 

Befreiungen 
 

Vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben zur Einkommenshöhe 
können zu einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Betrugs bzw. 
versuchten Betrugs (§ 263 bzw. §§ 263, 22, 23 StGB) führen. 
 
Bei vorsätzlich falschen, unvollständigen Angaben oder nicht umgehend 
mitgeteilten Änderungen zur Einkommenshöhe behält sich die Stadt 
Kassel eine sofortige Beendigung des Betreuungsverhältnisses vor. 
Gleichzeitig wird für den betreffenden Berechnungszeitraum eine 
Nachberechnung der Entgeltzahlungen durchgeführt. 

 
Wenn Entgelte durch die Stadt Kassel, Jugendamt, ermäßigt oder 
übernommen werden, sind die Eltern oder Sorgeberechtigten 
verpflichtet, jegliche Veränderungen ihrer familiären und 
Einkommensverhältnisse unverzüglich und unaufgefordert in 
schriftlicher Form der Stadt Kassel, Jugendamt, Leitungen der städtischen 
Kindertagesstätten oder dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Kindertagesstätten/Grundschulkindbetreuung", mitzuteilen. 

 
 
6. Krankheit 
 
6.1 Ausschluss vom Besuch bei Krankheit 
 

Kinder, die unter Fieber, Schmerzen, starkem Husten oder sichtbarem 
Unwohlsein leiden, dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. 

 
 
 
 
 
 



6.2 Unterrichtung der Einrichtungsleitung, Entschuldigung des Kindes 
 

Die Leitung der Betreuungseinrichtung ist umgehend zu unterrichten, 
wenn das Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist. 
Nach ansteckenden Krankheiten muss beim Wiederbesuch der 
Einrichtung ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden. 
Bei Abwesenheit ist das Kind umgehend zu entschuldigen. 

 
 
7. Schutzauftrag 
 

Im Rahmen der Aufsichtspflicht nehmen die Fachkräfte des 
Einrichtungsträgers den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen 
gem. § 8 a des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII) wahr. 

 
 
8. Aufsichtspflicht 
 
8.1  Aufsichtspflicht des Einrichtungsträgers 
 

Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt mit der 
Übernahme der Kinder durch die Betreuungskräfte auf dem Grundstück 
der Einrichtung und endet mit dem Verlassen desselben. 

 
 
8.2 Pflichten der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
 

Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die 
Pflicht zur Aufsicht den Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 

 
Gestatten die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, dass ihr Kind den Heimweg 
ohne Begleitung eines Erwachsenen antritt, ist es erforderlich, eine 
schriftliche Erklärung gegenüber der Einrichtungsleitung abzugeben und 
zu versichern, dass ihr Kind diese Anforderung selbständig erfüllen kann. 

 
Eine entsprechende Mitteilung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten ist 
auch dann erforderlich, wenn das Kind die Einrichtung vorzeitig 
verlassen soll. 
Grundsätzlich gelten Kinder im Kindergartenalter (drei Jahre bis zur 
Einschulung) als nicht verkehrstüchtig. Sind die Erzieherinnen/Erzieher 
der Ansicht, dass ein Kind nicht in der Lage ist, den Heimweg allein 
anzutreten, dürfen sie das Kind auch bei geleisteter schriftlicher 
Erklärung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht allein nach Hause 
schicken. 

 
 
 
 
 
 



9. Verhalten bei Unfällen 
 

Sollte das Kind in der Einrichtung einen Unfall erleiden, der ärztliche 
Hilfe erfordert, wird die Leitung der Einrichtung die notwendige 
Behandlung durch einen Arzt oder ein Krankenhaus veranlassen. 
Der Leitung ist anzugeben, bei welcher Krankenkasse das Kind versichert 
ist. 
Änderungen sind stets unaufgefordert bekannt zu geben. 

 
 
10. Sprechzeiten 
 

Die Fachkräfte sind unter dem im Aufnahmevertrag angegebenen 
Fernsprechanschluss zu erreichen. 
Gesprächstermine sollten vereinbart werden. 

 
 
11. Inkrafttreten 
 

Die Betreuungs- und Tarifordnung tritt am 01.05.2008 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Betreuungs- und Tarifordnung tritt die Betreuungs- 
und Tarifordnung vom 12.07.2006 in der Fassung der Ersten Änderung vom 
31.01.2007 außer Kraft. 

 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel  -  Der Magistrat 
 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 



Anlage zu Ziffer 5.2.4 
 
 

Betreuungsentgelte ab 01.05.2008 
 
 

Leistung Entgelt Ermäßigung bei 
Hilfebedürftigkeit bis 5 % 

über der 
Einkommensgrenze 

nach § 87 SGB XII 

 ab 01.05.2008 ab 01.05.2008 

 Euro Euro 
Betreuung im Kindergartenbereich 
(3 Jahre bis Einschulung) 

  

Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung*) 105,00*) 52,50 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung*) 110,00*) 55,00 
Dreiviertelplatz*) 124,00*) 62,00 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) *) 149,00*) 74,50 

Betreuung von unter dreijährigen Kindern   
Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung 126,00 63,00 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung 136,00 68,00 
Dreiviertelplatz 155,00 77,50 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) 185,00 92,50 

Zusätzliche Inanspruchnahme besonderer Dienste   
10,00 10,00 Frühdienst 

Übernahmen sind 
ausgeschlossen! 

 

10,00 10,00 Spätdienst 
Übernahmen sind 
ausgeschlossen! 

 

Grundschulkindbetreuung (6 bis 10 Jahre)   
Betreute Grundschule (BG) 54,00 27,00 
Betreute Grundschule (BG) zuzüglich Mittagsverpflegung 71,50 35,75 
Betreute Grundschule (BG) + Hort I 89,00 44,50 
Betreute Grundschule (BG) + Hort II 134,00 67,00 
Betreute Grundschule (BG) + Hort III 169,00 84,50 

Evtl. Inanspruchnahme eines Frühdienstes 
(falls angeboten)   

 
 
Verpflegungsentgelt ab 01.05.2008 = 47,00 Euro pro Monat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) davon ausgenommen sind Kinder gem. Ziffer 5.2.1.1, die im unmittelbar ihrer Einschulung vorausgehenden Jahr 

sowie in den letzten 3 Monaten davor (Mai, Juni, Juli) betreut werden. 
 Bei Ganztags- oder Dreivierteltagsplätzen ist die Differenz zwischen dem jeweiligen Betreuungsentgelt und der 

Entgeltfreistellung des Landes gem. der „Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege des Landes Hessen“ vom 17.12.2007 zu entrichten. 
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Synopse 
 

B E T R E U U N G S-   U N D   T A R I F- 
O R D N U N G 

 
 

für die Inanspruchnahme von Angeboten der  
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 

 

B E T R E U U N G S-   U N D   T A R I F- 
O R D N U N G 

 
 

für die Inanspruchnahme von Angeboten der  
Tagesbetreuung der Stadt Kassel (BTO) 

 

vom 12.07.2006 
 

vom 

Aufgrund des § 51 Nr. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. I, S. 229) hat die Stadtver-
ordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 10.07.2006 folgende Betreuungs- 
und Tarifordnung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Tages-
betreuung der Stadt Kassel beschlossen: 
 

Aufgrund des § 51 Nr. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.12.2006 (GVBl. I, S. 666) hat die Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer Sitzung am    folgende Betreuungs- und Tarifordnung für die Inan-
spruchnahme von Angeboten der Tagesbetreuung der Stadt Kassel be-
schlossen: 

1. Angebote der Tagesbetreuung 
 
 Angebote der Tagesbetreuung der Stadt Kassel können Einrichtungen 

gemäß § 22 SGB VIII sein, in denen sich Kinder für einen Teil des Ta-
ges oder ganztags aufhalten und in Gruppen zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Hier soll 
die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Die Aufgabe umfasst 
die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Das Leistungsange-
bot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihren Familien orientieren. Bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben sollen die in den Kindertagestätten tätigen Fachkräften und an-
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Eltern bzw. Sorgebe-
rechtigten zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten. 

 Die Mitwirkungsrechte von Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind in den 
„Richtlinien des Magistrates der Stadt Kassel zur Bildung von Kinderta-
gesstättenbeiräten und des Gesamtelternbeirates in den städtischen 
Kindertagesstätten“ in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 

 Betreuungsangebote für Grundschulkinder können auch an Grundschu-
len eingerichtet sein. 

1. Angebote der Tagesbetreuung 
 
 Angebote der Tagesbetreuung der Stadt Kassel können Einrichtungen 

gemäß § 22 SGB VIII sein, in denen sich Kinder für einen Teil des Ta-
ges oder ganztags aufhalten und in Gruppen zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Hier soll 
die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Die Aufgabe umfasst 
die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Das Leistungsange-
bot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 
Kinder und ihren Familien orientieren. Bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben sollen die in den Kindertagestätten tätigen Fachkräften und an-
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Eltern bzw. Sorgebe-
rechtigten zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten. 

 Die Mitwirkungsrechte von Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind in den 
„Richtlinien des Magistrates der Stadt Kassel zur Bildung von Kinderta-
gesstättenbeiräten und des Gesamtelternbeirates in den städtischen 
Kindertagesstätten“ in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 

 Betreuungsangebote für Grundschulkinder können auch an Grundschu-
len eingerichtet sein. 



2 

  
1.1 Aufnahmemöglichkeiten 
 

1.1 Aufnahmemöglichkeiten 
 

 Die Stadt Kassel bietet Aufnahmemöglichkeiten in Form von 
  
 Halbtagsplätzen ohne Mittagsverpflegung, 
 Halbtagsplätzen mit Mittagsverpflegung, 
 Dreivierteltagsplätzen und 
 Ganztagsplätzen jeweils mit Mittagsverpflegung 
  
 in ihren Einrichtungen an: 
 

 Die Stadt Kassel bietet Aufnahmemöglichkeiten in Form von 
  
 Halbtagsplätzen ohne Mittagsverpflegung, 
 Halbtagsplätzen mit Mittagsverpflegung, 
 Dreivierteltagsplätzen und 
 Ganztagsplätzen jeweils mit Mittagsverpflegung 
  
 in ihren Einrichtungen an: 
 

- Krabbel- und Familiengruppen für Kinder unter 3 Jahren 
Grundsätzlich bei Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pädagogischen Gründen; 
dabei ist das Jugendamt berechtigt, die bei der Anmeldung ange-
gebene Begründung durch die zuständigen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes überprüfen zu las-
sen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind. 

 

- Altersübergreifende Gruppen oder Krabbelgruppen für Kinder un-
ter drei Jahren 
Grundsätzlich bei Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pädagogischen Gründen; 
dabei ist das Jugendamt berechtigt, die bei der Anmeldung angegebe-
ne Begründung durch die zuständigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter des Allgemeinen Sozialen Dienstes überprüfen zu lassen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind. 

 
- Kindergartengruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschu-

lung 
Zur Neueröffnung bzw. Fortführung von Krabbel- und Familien-
gruppen sowie Kindergartengruppen bedarf es mindestens 15 an-
gemeldeter Kinder. 

- Kindergartengruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung 
Zur Neueröffnung bzw. Fortführung von altersübergreifenden Gruppen 
sowie Kindergartengruppen bedarf es mindestens 15 angemeldeter 
Kinder. 

 
Im Einzelfall ist eine Aufnahme in eine Kindergartengruppe zur 
Eingewöhnung in den Kindergarten bereits bis zu acht Wochen vor 
Vollendung des dritten Lebensjahres möglich. 

 
- Aufnahmemöglichkeiten für Grundschulkinder inkl. Eingangs-

stufe1) 
Die Stadt Kassel bietet hier folgende Betreuungsmöglichkeiten: 

 

 
Im Einzelfall ist eine Aufnahme in eine Kindergartengruppe zur Einge-
wöhnung in den Kindergarten bereits bis zu acht Wochen vor Vollen-
dung des dritten Lebensjahres möglich. 

 
- Aufnahmemöglichkeiten für Grundschulkinder inkl.  

Eingangsstufe1) 
Die Stadt Kassel bietet hier folgende Betreuungsmöglichkeiten: 
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 ca. dreisündige Betreuung im Zeitraum von 07.30 Uhr bis maxi-
mal 13.30 Uhr; bei Bedarf wird Ferienbetreuung (ca. fünfstündi-
ge Betreuung im Zeitraum von 07.30 - 13.30 Uhr) angeboten, 
die auch zentral oder für mehrere Gruppen gemeinsam organi-
siert werden kann. 

 ca. dreistündige Betreuung 

  
  
  

1) Die Eingangsstufe als Besonderheit in Hessen ersetzt an ca. 50 Grundschulen die 1. Klasse. Sie 
umfasst zwei Jahre und nimmt Kinder auf, die bis zum 03.06. fünf Jahre alt geworden sind. An die 
Eingangsstufe schließt sich die 2. Klasse an 

1) Die Eingangsstufe als Besonderheit in Hessen ersetzt an ca. 50 Grundschulen die 1. Klasse. Sie 
umfasst zwei Jahre und nimmt Kinder auf, die bis zum 03.06. eines Kalenderjahres fünf Jahre alt 
geworden sind. An die Eingangsstufe schließt sich die 2. Klasse an 

  
Diese Betreuungsform „Betreute Grundschulgruppe“ (BG) kann 
eingerichtet werden, wenn ein Bedarf von mindestens 15 Grund-
schulkindern vorliegt und geeignete Räumlichkeiten genutzt wer-
den können. 
 

Diese Betreuungsform „Betreute Grundschulgruppe“ (BG) kann 
eingerichtet werden, wenn ein Bedarf von mindestens 15 Grund-
schulkindern vorliegt und geeignete Räumlichkeiten genutzt wer-
den können. 
 

Die BG weist eine Platzkapazität von 25 angemeldeten Kindern 
auf. 
Mittagsversorgung wird grundsätzlich nicht angeboten. 
 

Die BG weist eine Platzkapazität von 25 angemeldeten Kindern 
auf. 
Mittagsversorgung wird grundsätzlich nicht angeboten. 
 

Die BG unterliegt nicht den Anforderungen gemäß §§ 45 - 48, Ach-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen 
für Kinder, die für die Erlaubnis zum Betrieb einer Tageseinrichtung 
erforderlich sind. 

 

Die BG unterliegt nicht den Anforderungen gemäß §§ 45 - 48, Ach-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen 
für Kinder, die für die Erlaubnis zum Betrieb einer Tageseinrichtung 
erforderlich sind. 

 
 Betreuungsform BG zuzüglich Mittagsverpflegung bis 14.00 Uhr.

Diese Betreuungsform wird nur in Verbindung mit einer BG/Hort 
I-Gruppe 
bis 15.00 Uhr, einer BG/Hort II-Gruppe bis 17.00 Uhr bzw. 
BG/Hort III-Gruppe bis 19.00 Uhr angeboten. Sie befindet sich in 
der Erprobungsphase. Bezüglich der Kündigung gilt Ziffer 2.1.7 
entsprechend. 

 
 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 15.00 Uhr 

als Hort I mit Mittagsverpflegung. 
 
 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 17.00 Uhr 

als Hort II mit Mittagsverpflegung 

 Betreuungsform BG zuzüglich Mittagsverpflegung bis 14.00 Uhr. 
Diese Betreuungsform wird nur in Verbindung mit einer BG/Hort 
I-Gruppe 
bis 15.00 Uhr, einer BG/Hort II-Gruppe bzw. BG/Hort III-Gruppe 
bis 19 Uhr angeboten.  

 
 
 
 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 15.00 Uhr 

als Hort I mit Mittagsverpflegung. 
 
 Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 17.00 Uhr 

als Hort II mit Mittagsverpflegung 
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 Darüber hinaus kann an ein oder zwei Standorten innerhalb 

Kassels modellhaft bei einem entsprechenden Bedarf die 
Betreuungsform BG zuzüglich Betreuung von 13.00 - 19.00 Uhr 
als Hort III mit Mittagsverpflegung angeboten werden. 

 
Darüber hinaus kann an ein oder zwei Standorten innerhalb Kassels 
modellhaft bei einem entsprechenden Bedarf die Betreuungsform BG 
zuzüglich Betreuung von 13.00 - 19.00 Uhr als Hort III mit Mittagsver-
pflegung angeboten werden. 

  
Alle Plätze in den vorgenannten Betreuungsformen für Grundschul-
kinder werden grundsätzlich vergeben bei Erwerbstätigkeit oder Aus-
bildung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pä-
dagogischen Gründen. Dabei ist das Jugendamt berechtigt, die bei 
der Anmeldung angegebene Begründung durch die zuständigen Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes ü-
berprüfen zu lassen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind.  

Alle Plätze in den vorgenannten Betreuungsformen für Grundschul-
kinder werden grundsätzlich vergeben bei Erwerbstätigkeit oder Aus-
bildung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten oder aus sozialen und pä-
dagogischen Gründen. Dabei ist das Jugendamt berechtigt, die bei 
der Anmeldung angegebene Begründung durch die zuständigen Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes ü-
berprüfen zu lassen. 
Das gilt, soweit Plätze vorhanden sind.  

  
1.2 Erprobung neuer Betreuungsformen 

 
Zur Erprobung neuer Betreuungsformen kann die Stadt Kassel auch 
von Ziffer 1.1 abweichende Betreuungsangebote einführen. 

 
2. Betreuungsverhältnis 
 

1.2 Erprobung neuer Betreuungsformen 
 
Zur Erprobung neuer Betreuungsformen kann die Stadt Kassel auch 
von Ziffer 1.1 abweichende Betreuungsangebote einführen. 

 
2. Betreuungsverhältnis 
 

2.1 Anmeldung, Aufnahme und Kündigung (Abmeldung) 
 

2.1 Anmeldung, Aufnahme und Kündigung (Abmeldung) 
 

2.1.1. Kinder unter drei Jahren und Kindergartenkinder (mit Vollendung des 
dritten Lebensjahres bis zur Einschulung) werden nach vorheriger 
Anmeldung bei der Leitung der von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
ausgewählten Kindertagesstätte und nach Unterzeichnung des Ver-
trages über die Aufnahme eines Kindes in eine städt. Kindertagesstät-
te durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigten aufgenommen. 

2.1.1. Kinder unter drei Jahren und Kindergartenkinder (mit Vollendung des 
dritten Lebensjahres bis zur Einschulung) werden nach vorheriger 
Anmeldung bei der Leitung der von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
ausgewählten Kindertagesstätte und nach Unterzeichnung des Ver-
trages über die Aufnahme eines Kindes in eine städt. Kindertagesstät-
te durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigten aufgenommen. 

  
 Die Betreuung kann mit einer bis zu vierwöchigen Probezeit oder Ein-

gewöhnungsphase beginnen, für die das reguläre Betreuungsentgelt 
zu entrichten ist. 

  
Sofern dort im Kindergartenbereich kein freier Platz zur Verfügung 
steht, kann zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auch ein freier Kinder-
gartenplatz in einer anderen Kindertagesstätte angeboten werden. 

 

Sofern im Kindergartenbereich der ausgewählten Einrichtung kein 
freier Platz zur Verfügung steht, kann zur Erfüllung des Rechtsan-
spruchs auch ein freier Kindergartenplatz in einer anderen Kinderta-
gesstätte angeboten werden. 
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2.1.2 Grundschulkinder werden nach vorheriger Anmeldung bei der Leitung 
der für den Grundschulbezirk zuständigen Kindertagesstätte und nach 
Unterzeichnung des Vertrags über die Aufnahme eines Grundschul-
kindes in ein städtisches Betreuungsangebot durch die Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten aufgenommen. 
 

2.1.2 Grundschulkinder werden nach vorheriger Anmeldung bei der Leitung 
der für den Grundschulbezirk zuständigen Kindertagesstätte und nach 
Unterzeichnung des Vertrags über die Aufnahme eines Grundschul-
kindes in ein städtisches Betreuungsangebot durch die Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten aufgenommen. 
 

2.1.3 Die Vertragsdauer endet 
 

bei den unter Dreijährigen: 
mit Vollendung des dritten Lebensjahres 
bei den Kindergartenkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind eingeschult wird 
(gilt auch für die Aufnahme in die Eingangsstufe) und 

2.1.3 Die Vertragsdauer endet 
 

bei den unter Dreijährigen: 
mit Vollendung des dritten Lebensjahres 
bei den Kindergartenkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind eingeschult wird 
(gilt auch für die Aufnahme in die Eingangsstufe) und 

bei den Grundschulkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind das vierte Schul-
jahr vollendet hat. 

 

bei den Grundschulkindern: 
zum Ende des Kindergartenjahres, in dem das Kind das vierte Schul-
jahr, an Förderschulen das 5. Schuljahr, vollendet hat. 

In Einzelfällen kann darüber hinaus mit einer anspruchsbegründenden 
Stellungnahme des Allgemeinen Sozialen Dienstes die Betreuungs-
dauer bis zur Vollendung des fünften bzw. sechsten Schuljahres ver-
längert werden. 
 

In Einzelfällen kann darüber hinaus mit einer anspruchsbegründenden 
Stellungnahme des Allgemeinen Sozialen Dienstes die Betreuungs-
dauer bis zur Vollendung des fünften bzw. sechsten Schuljahres, bei 
Förderschulen des siebten Schuljahres, verlängert werden. 

Gegenwärtig beschränkt sich diese Möglichkeit auf die städtischen 
Kindertagesstätten Dr.-Hermann-Haarmann-Haus und Mattenberg. 
 
Nach Ablauf der Vertragsdauer steht der Kindertagesstättenplatz wie-
der für eine Neubesetzung zur Verfügung, sofern kein neuer Vertrag 
zustande kommt. 

Gegenwärtig beschränkt sich diese Möglichkeit auf die städtischen 
Kindertagesstätten Dr.-Hermann-Haarmann-Haus und Mattenberg. 
 
Nach Ablauf der Vertragsdauer steht der Kindertagesstättenplatz wie-
der für eine Neubesetzung zur Verfügung, sofern kein neuer Vertrag 
zustande kommt. 

  
2.1.4 Anmeldung und Aufnahme sind entsprechend den gesetzlichen Be-

stimmungen möglich und ansonsten grundsätzlich nur zu Beginn (je-
weils 01.08. eines Jahres), Kündigung bzw. Abmeldung ist nur zum 
Ende (jeweils 31.07. eines Jahres) des mit dem Schuljahr identischen 
Kindergartenjahres möglich. 

2.1.4 Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 
31.07. des Folgejahres. Anmeldung und Aufnahme sind entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen und grundsätzlich nur zu Beginn, 
Kündigung bzw. Abmeldung jeweils nur zum Ende des Kindergarten-
jahres möglich. 

  
Die Kündigung (Abmeldung) ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Leitung der Kindertagesstätte vorzunehmen. 

Die Kündigung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Leitung der 
Kindertagesstätte vorzunehmen. 
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Ausnahmen sind nur bei Wohnsitzwechsel, bei Änderung bezüglich 
der Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen gemäß Ziffer 2.2 oder bei 
umgehender Wiederbelegungsmöglichkeit des Kindertagesstätten-
platzes möglich. In diesen Fällen beträgt die Kündigungsfrist (Abmel-
dungsfrist) einen Monat zum Monatsende. 
 

Ausnahmen sind nur bei Wohnsitzwechsel, bei Änderung bezüglich 
der Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen gemäß Ziffer 2.2 oder bei 
umgehender Wiederbelegungsmöglichkeit des Kindertagesstätten-
platzes möglich. In diesen Fällen beträgt die Kündigungsfrist (Abmel-
dungsfrist) einen Monat zum Monatsende.  
 
Auch in diesem Fall ist die Kündigung (Abmeldung) schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Leitung der Kindertagesstätte vorzunehmen. 

Im Falle der sofortigen Wiederbelegungsmöglichkeit des Kindertages-
stättenplatzes ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00 € zu 
zahlen. 

Im Falle der sofortigen Wiederbelegungsmöglichkeit des Kindertages-
stättenplatzes ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,00 € zu 
zahlen. 

  
2.1.5 Eine Kündigung mit einer einmonatigen Kündigungsfrist kann auch 

von der Stadt ausgesprochen werden, wenn organisatorische Verän-
derungen dazu zwingen. 

 
2.1.6 Bei Vertragsänderungen gelten die zu ändernden Bestandteile bis 

zum Ende des laufenden Kindergartenjahres. 
 
2.1.7 Soweit es um die Erprobung neuer Betreuungsformen gemäß Ziffer 

1.2 geht, kann das Betreuungsverhältnis abweichend von den Rege-
lungen der BTO für die Inanspruchnahme von Angeboten der Stadt 
Kassel sowohl von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten als auch der 
Stadt Kassel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum jeweiligen Monatsende gekündigt werden. 

2.1.5 Eine Kündigung mit einer einmonatigen Kündigungsfrist kann auch 
von der Stadt ausgesprochen werden, wenn organisatorische Verän-
derungen dazu zwingen. 

 
2.1.6 Bei Vertragsänderungen gelten die zu ändernden Bestandteile bis 

zum Ende des laufenden Kindergartenjahres. 
 
2.1.7 Soweit es um die Erprobung neuer Betreuungsformen gemäß Ziffer 

1.2 geht, kann das Betreuungsverhältnis abweichend von den Rege-
lungen der BTO für die Inanspruchnahme von Angeboten der Stadt 
Kassel sowohl von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten als auch der 
Stadt Kassel unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum jeweiligen Monatsende gekündigt werden. 

  
2.2 Platzvergabe 2.2 Platzvergabe 
  
2.2.1 Die zur Verfügung stehenden Plätze in den Krabbel- und Familien-

gruppen für die unter Dreijährigen, die zur Verfügung stehenden 
Ganz- bzw. Dreivierteltagsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Ein-
schulung sowie die Plätze in der Grundschulkindbetreuung werden 
nach folgenden Kriterien vergeben: 

2.2.1 Die zur Verfügung stehenden Plätze in den altersübergreifenden 
Gruppen oder Krabbelgruppen für die unter Dreijährigen, die zur Ver-
fügung stehenden Ganz- bzw. Dreivierteltagsplätze für Kinder ab 3 
Jahren bis zur Einschulung sowie die Plätze in der Grundschulkind-
betreuung werden nach folgenden Kriterien vergeben: 
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1. An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten erwerbstätig sind 

oder sich in Ausbildung befinden und dies mit einer Bescheinigung 
nachweisen (Nachweis bzw. Erklärung über die Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung oder Selbstständigkeit). 

1.  An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten erwerbstätig sind 
oder sich in Ausbildung befinden und dies mit einer Bescheinigung 
nachweisen (Nachweis bzw. Erklärung über die Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung oder Selbstständigkeit). 

  
2. An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten beschäftigungssu-

chend sind und eine entsprechende Bescheinigung der Arbeitsför-
derung Kassel-Stadt GmbH vorlegen. In diesen Fällen wird ein 
Betreuungsplatz für die Dauer von drei Monaten zur Verfügung ge-
stellt. Dieser Zeitraum kann in begründeten Fällen aufgrund einer 
Stellungnahme durch die Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH ver-
längert werden. 

2. An Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten beschäftigungs-
suchend sind und eine entsprechende Bescheinigung der Arbeits-
förderung Kassel-Stadt GmbH oder der Bundesagentur für Arbeit 
vorlegen. In diesen Fällen wird ein Betreuungsplatz für die Dauer 
von drei Monaten zur Verfügung gestellt. Dieser Zeitraum kann in 
begründeten Fällen aufgrund einer Stellungnahme durch die Ar-
beitsförderung Kassel-Stadt GmbH oder die Bundesagentur für 
Arbeit verlängert werden. 

  
3. An Kinder, deren Betreuung aus sozialen oder pädagogischen 

Gründen dringend notwendig ist; dabei ist das Jugendamt berech-
tigt, die bei der Anmeldung angegebene Begründung durch die zu-
ständigen Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter des Allgemeinen So-
zialen Dienstes prüfen zu lassen. 
 

3. An Kinder, deren Betreuung aus sozialen oder pädagogischen 
Gründen dringend notwendig ist; dabei ist das Jugendamt berech-
tigt, die bei der Anmeldung angegebene Begründung durch die zu-
ständigen Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter des Allgemeinen So-
zialen Dienstes prüfen zu lassen. 
 

Bei den Plätzen für Grundschulkinder gilt dies in der Reihenfolge 
- an Kinder, die das 1. Grundschuljahr bzw. die Eingangsstufe 

besuchen, 
- an Kinder, die das 2. Grundschuljahr besuchen. 

Bei den Plätzen für Grundschulkinder gilt dies in der Reihenfolge 
- an Kinder, die das 1. Grundschuljahr bzw. die Eingangsstufe 

besuchen, 
- an Kinder, die das 2. Grundschuljahr besuchen. 

  
4. In den Fällen der Ziffern 1., 2. und 3. nach dem Datum der Anmel-

dung. 
 

4. In den Fällen der Ziffern 1., 2. und 3. nach dem Datum der Anmel-
dung. 

 
5. Auf Wunsch der Eltern (gilt nicht für Betreuungsplätze für unter 

Dreijährige). 
5. Auf Wunsch der Eltern (gilt nicht für Betreuungsplätze für unter 

Dreijährige). 
  

Entfallen die an die Vergabe eines Kindertagesstättenplatzes geknüpf-
ten Voraussetzungen, so kann der Platz noch bis zum Ende des lau-
fenden Kindergartenjahres in Anspruch genommen werden. Danach 
endet der Anspruch auf diesen Platz. 

Entfallen die an die Vergabe eines Kindertagesstättenplatzes geknüpf-
ten Voraussetzungen, so kann der Platz noch bis zum Ende des lau-
fenden Kindergartenjahres in Anspruch genommen werden. Danach 
endet der Anspruch auf diesen Platz. 
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2.3 Festlegung der Betreuungsgruppe 

Die jeweilige Anzahl der Ganztags-, Dreivierteltags- und Halbtags-
gruppen für die noch nicht eingeschulten Kinder wird auch für die 
städtischen Kindertagesstätten vor Beginn eines Kindergartenjahres 
grundschulbezirksbezogen zwischen der Stadt Kassel und den freien 
Trägern festgelegt. 

2.3 Festlegung der Betreuungsgruppe 
 
Die jeweilige Anzahl der Ganztags-, Dreivierteltags- und Halbtagsgrup-
pen für die noch nicht eingeschulten Kinder wird auch für die städti-
schen Kindertagesstätten jeweils zu Beginn eines Kindergartenjahres 
grundschulbezirksbezogen für das laufende Kindergartenjahr festge-
legt. 

  
2.4 Schutzimpfungen, Gesundheitszeugnis 
 

Die Teilnahme an den vom Land Hessen empfohlenen Schutzimpfun-
gen ist erwünscht. Derzeit werden Impfungen gegen Diphtherie, Teta-
nus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hib (Haemophilus influenzae Typ 
B), Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken empfohlen. 

 
Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten haben gegenüber der Kindertages-
stättenleitung Auskunft über den Impfstatus des aufzunehmenden 
Kindes zu geben. 

2.4 Schutzimpfungen, Gesundheitszeugnis, Vorsorgeuntersuchungen 
 
Gem. § 2 des gültigen hessischen Gesetzes zur Verbesserung des Ge-
sundheitsschutzes für Kinder ist vor der Aufnahme des Kindes durch 
ein ärztliches Attest zu belegen, dass das Kind alle seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechend öffentlich empfohlenen Schutzimp-
fungen erhalten hat. Anderenfalls muss der Kindertagesstättenleitung 
schriftlich erklärt werden, dass die Zustimmung zu bestimmten Impfun-
gen nicht erteilt wird. 
 

  
Ferner ist der Kindertagesstättenleitung bei der Aufnahme ein von 
ärztlicher Seite ausgefüllter „Gesundheitlicher Fragebogen“ für das zu 
betreuende Kind vorzulegen. 

Ferner ist der Kindertagesstättenleitung bei der Aufnahme ein von ärzt-
licher Seite ausgefüllter „Gesundheitlicher Fragebogen“ und der Nach-
weis der entsprechend dem Alter durchgeführten Vorsorgeuntersu-
chungen u1 bis u9 für das zu betreuende Kind vorzulegen. 

  
2.5 Integrative Betreuung behinderter Kinder 
 

Vor der Förderung eines behinderten Kindes durch eine Einzelintegra-
tionsmaßnahme ist die Feststellung der Zugehörigkeit zum Personen-
kreis gemäß §§ 53 ff. SGB XII erforderlich. 

2.5 Integrative Betreuung von Kindern mit Behinderungen 
 

Vor der Förderung eines Kindes mit einer Behinderung im Sinne des § 
2 Abs. 1 SGB IX durch eine Einzelintegrationsmaßnahme ist die Fest-
stellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis gemäß §§ 53 ff SGB XII 
erforderlich. 

 
  

Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder können in dafür 
geeignete integrative Gruppen oder im Zuge einer Einzelintegration in 
Regelgruppen aufgenommen werden. 

Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen kön-
nen in dafür geeignete integrative Gruppen oder im Zuge einer Einzelin-
tegration in Regelgruppen aufgenommen werden. 
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2.6 Ausschluss vom Besuch der Betreuungseinrichtung 
 

Die Stadt Kassel ist berechtigt, vom Besuch der Betreuungseinrich-
tung auszuschließen: 

 
1. a) Kinder, deren pädagogische Betreuung in Frage gestellt ist, weil 

die Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht zur Zusammenarbeit mit 
dem Einrichtungspersonal bereit sind, 

 
b) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte derart gegenüber 

dem Erziehungspersonal auftreten, dass die Stadt Kassel als 
Arbeitgeber verpflichtet ist, sich im Rahmen der Fürsorgepflicht 
schützend für das Personal einzusetzen, 

 

2.6 Ausschluss vom Besuch der Betreuungseinrichtung 
 

Die Stadt Kassel ist berechtigt, vom Besuch der Betreuungseinrich-
tung auszuschließen: 

 
1. a) Kinder, deren pädagogische Betreuung in Frage gestellt ist, weil 

die Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht zur Zusammenarbeit mit 
dem Einrichtungspersonal bereit sind, 

 
b) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte derart gegenüber 

dem Erziehungspersonal auftreten, dass die Stadt Kassel als 
Arbeitgeber verpflichtet ist, sich im Rahmen der Fürsorgepflicht 
schützend für das Personal einzusetzen, 

 

 

c) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte massiv in den Alltag 
der Einrichtung eingreifen, sodass der Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag für alle Kinder nicht mehr in vollem Umfang erfüllt 
werden kann. 
In solchen Konfliktfällen werden die Eltern durch einen schriftli-
chen Hinweis der Verwaltung des Jugendamtes auf notwendige 
Veränderungen und Konsequenzen hingewiesen. 
 
Vor einem definitiven Ausschluss kann auf Wunsch der betref-
fenden Eltern bzw. Sorgeberechtigten der Elternbeirat gehört 
werden. 

 
Kann der Konflikt nicht gelöst werden, so kann nach einer Frist 
von drei Monaten nach dem ersten schriftlichen Hinweis der 
Ausschluss des Kindes zum Ende des laufenden Monats erfol-
gen. 
Der Ausschluss ist den Eltern bzw. Sorgeberechtigten schriftlich 
mitzuteilen. 
 

d) Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte massiv in den Alltag 
der Einrichtung eingreifen, sodass der Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag für alle Kinder nicht mehr in vollem Umfang erfüllt 
werden kann. 
In solchen Konfliktfällen werden die Eltern durch einen schriftli-
chen Hinweis der Verwaltung des Jugendamtes auf notwendige 
Veränderungen und Konsequenzen hingewiesen. 
 
Vor einem definitiven Ausschluss kann auf Wunsch der betref-
fenden Eltern bzw. Sorgeberechtigten der Elternbeirat gehört 
werden. 

 
Kann der Konflikt nicht gelöst werden, so kann nach einer Frist 
von drei Monaten nach dem ersten schriftlichen Hinweis der 
Ausschluss des Kindes zum Ende des laufenden Monats erfol-
gen. 
Der Ausschluss ist den Eltern bzw. Sorgeberechtigten schriftlich 
mitzuteilen. 
 

 



10 

 
2. Kinder, bei denen der psychologische Dienst des Jugendamtes und 

die Leitung der Einrichtung feststellen, dass sie aufgrund ihrer Ent-
wicklung oder Behinderung nicht in Regelgruppen zu integrieren 
sind, 

2. Kinder, bei denen der psychologische Dienst des Jugendamtes und 
die Leitung der Einrichtung feststellen, dass sie aufgrund ihrer Ent-
wicklung oder Behinderung nicht in Regelgruppen zu integrieren 
sind, 

  
3. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte länger als einen Kalen-

dermonat mit der Entgeltzahlung in Verzug sind, 
3. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte länger als einen Kalen-

dermonat mit der Entgeltzahlung in Verzug sind, 
  
4. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte bis zum Ende des Be-

willigungszeitraums keinen Neuantrag auf Entgeltermäßigung oder 
-befreiung gemäß Ziffer 5.5.2 gestellt haben, 

 

4. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte bis zum Ende des Be-
willigungszeitraums keinen Neuantrag auf Entgeltermäßigung oder 
-befreiung gemäß Ziffer 5.5.2 gestellt haben, 

 
5. Kinder, die länger als 14 Tage unentschuldigt fehlen, 
 

5. Kinder, die länger als 14 Tage unentschuldigt fehlen, 
 

6. Kinder, deren Abholung nach der Öffnungszeit nicht regelmäßig 
gewährleistet ist und die den Heimweg nicht alleine antreten kön-
nen. 
 
Werden Kinder mehrmals (d.h., mehr als zweimal pro Kindergar-
tenjahr) nicht rechtzeitig abgeholt, werden den Eltern bzw. Sorge-
berechtigten im Einzelfall die dadurch entstehenden höheren Per-
sonalkosten (10,00 € pro angefangener halber Stunde) berechnet. 
Die Kostenberechnung ist von der Kindertagesstättenleitung anzu-
kündigen. 

 

6. Kinder, deren Abholung nach der Öffnungszeit nicht regelmäßig 
gewährleistet ist und die den Heimweg nicht alleine antreten kön-
nen. 
 
Werden Kinder mehrmals (d.h., mehr als zweimal pro Kindergar-
tenjahr) nicht rechtzeitig abgeholt, werden den Eltern bzw. Sorge-
berechtigten im Einzelfall die dadurch entstehenden höheren Per-
sonalkosten (10,00 € pro angefangener halber Stunde) berechnet. 
Die Kostenberechnung ist von der Kindertagesstättenleitung anzu-
kündigen. 

 
7. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte den Betreuungsplatz 

bzw. die Betreuungsplätze grundsätzlich durch falsche Angaben 
insbesondere zum 1. Wohnsitz und/oder zu einer Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung enthalten haben. 

7. Kinder, deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte den Betreuungsplatz 
bzw. die Betreuungsplätze grundsätzlich durch falsche Angaben 
insbesondere zum 1. Wohnsitz und/oder zu einer Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung erhalten haben. 

  
3. Öffnungszeiten 3. Öffnungszeiten 
  
3.1 Regelöffnungszeit 3.1 Regelöffnungszeit 
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3.1.1 Die Kindertagesstätte ist in der Regel geöffnet: 
 

montags bis donnerstags 
von 8.00 bis 16.30 Uhr, 
freitags 
von 08.00 bis 14.00 Uhr. 

3.1.1 Die Kindertagesstätte ist in der Regel geöffnet: 
 

montags bis donnerstags 
von 8.00 bis 16.30 Uhr, 
freitags 
von 08.00 bis 14.00 Uhr. 

Daneben können besondere Dienste in Form von Frühdiensten von 
montags bis freitags in der Zeit ab 7.15 Uhr und Spätdiensten von 
montags bis donnerstags bis 17.00 Uhr sowie an Freitagen bis 16.00 
Uhr angeboten werden. 
Dieses zusätzliche Angebot muss nicht in allen städtischen Einrich-
tungen vorhanden sein. 

Daneben können besondere Dienste in Form von Frühdiensten von 
montags bis freitags in der Zeit ab 7.00 Uhr und Spätdiensten von 
montags bis donnerstags bis 17.00 Uhr sowie an Freitagen bis 16.00 
Uhr angeboten werden. 
Dieses zusätzliche Angebot muss nicht in allen städtischen Einrich-
tungen vorhanden sein. 

  
Ein Rechtsanspruch auf die Einrichtung und Inanspruchnahme be-
sonderer Dienste besteht nicht. 

Ein Anspruch auf die Einrichtung und Inanspruchnahme besonderer 
Dienste besteht nicht. 

  
3.1.2 Die Betreuungsangebote für Grundschulkinder erfolgen grundsätzlich 

jeweils 3 Stunden bzw. in den Ferien 5 Stunden in der Zeit von mon-
tags bis freitags von 7.30 - 13.30 Uhr und bis 15.00 bzw. bis 17.00 
Uhr oder bis 19.00 Uhr. 

3.1.2 Die Betreuungsangebote für Grundschulkinder erfolgen grundsätzlich 
jeweils 3 Stunden bzw. in den Ferien 5 Stunden in der Zeit von mon-
tags bis freitags von 7.30 - 13.30 Uhr und bis 15.00 bzw. bis 17.00 
Uhr oder bis 19.00 Uhr. 

  
 Bei geringer Inanspruchnahme können diese Betreuungszeiten auch 

angepasst werden. 
 Darüber hinaus gehender Betreuungsbedarf kann nur bei Vorliegen 

entsprechender personeller und organisatorischer Voraussetzungen 
eingerichtet werden. 

 

 Bei geringer Inanspruchnahme können diese Betreuungszeiten auch 
angepasst werden. 

 Darüber hinaus gehender Betreuungsbedarf kann nur bei Vorliegen 
entsprechender personeller und organisatorischer Voraussetzungen 
eingerichtet werden. 

 
3.2 Besuch der Kindertagesstätte, Ruhezeit 
 
 Die Kinder sollen die Einrichtung regelmäßig besuchen und bis spä-

testens 9.00 Uhr eintreffen. 
 Nach dem Mittagessen besteht für Kleinkinder die Möglichkeit zu ru-

hen. 
 

3.2 Besuch der Kindertagesstätte, Ruhezeit 
 
 Die Kinder sollen die Einrichtung regelmäßig besuchen und bis spä-

testens 9.00 Uhr eintreffen. 
 Nach dem Mittagessen besteht für Kleinkinder die Möglichkeit zu ru-

hen. 
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3.3 Fortbildung des Personals 
 
 Im Interesse der Arbeit mit den Kindern werden Fortbildungsveranstal-

tungen für das Personal durchgeführt. Zu diesem Zweck wird die Ein-
richtung eine Woche im Jahr geschlossen. Nach vorheriger Abspra-
che wird ein Notdienst in einer anderen städtischen Einrichtung ange-
boten. 

 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten möglichst vier Wochen vor 
Beginn der vorübergehenden Schließung eine schriftliche Mitteilung. 

 

3.3 Fortbildung des Personals 
 
 Im Interesse der Arbeit mit den Kindern werden Fortbildungsveranstal-

tungen für das Personal durchgeführt. Zu diesem Zweck wird die Ein-
richtung eine Woche im Jahr geschlossen. Nach vorheriger Abspra-
che wird ein Notdienst in einer anderen städtischen Einrichtung ange-
boten. 

 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten möglichst vier Wochen vor 
Beginn der vorübergehenden Schließung eine schriftliche Mitteilung. 

 
3.4 Schließungszeiten 
  
 Die städtischen Betreuungsangebote werden in der Regel jährlich 

insgesamt vier Wochen - ausschließlich der Dauer der Fortbildung - 
während der Schulferien geschlossen. Auch hierüber werden die El-
tern bzw. Sorge-berechtigten benachrichtigt. 

 

3.4 Schließungszeiten 
  
 Die städtischen Betreuungsangebote werden in der Regel jährlich 

insgesamt vier Wochen - ausschließlich der Dauer der Fortbildung - 
während der Schulferien geschlossen. Auch hierüber werden die El-
tern bzw. Sorge-berechtigten benachrichtigt. 

 
3.5 Notdienst 
  
 Während der Schließungszeiten wird auf Wunsch der Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten nach Absprache ein Notdienst in der nächstgele-
genen geöffneten Einrichtung angeboten. 

 

3.5 Notdienst 
  
 Während der Schließungszeiten wird auf Wunsch der Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten nach Absprache ein Notdienst in der nächstgele-
genen geöffneten Einrichtung angeboten. 

 
4. Beköstigung 
 

4. Beköstigung 
 

4.1 Frühstück 
 
 Die Kinder sollen ein Frühstück mitbringen. 
 Zum Frühstück erhalten alle Kinder ein Getränk. 
 Das bezieht sich auf die Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 
 

4.1 Frühstück 
 
 Die Kinder sollen ein Frühstück mitbringen. 
 Zum Frühstück erhalten alle Kinder, die noch nicht eingeschult sind, 

ein Getränk. 
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4.2 Mittagessen 
 

4.2 Mittagessen 
 

4.2.1 Das Mittagessen besteht aus einer vollständigen und reichlichen 
Mahlzeit, die nach modernen ernährungswissenschaftlichen Überle-
gungen zusammengestellt wird und dem Alter der Kinder entspricht. 

4.2.1 Das Mittagessen besteht aus einer vollständigen und reichlichen 
Mahlzeit, die nach modernen ernährungswissenschaftlichen Überle-
gungen zusammengestellt wird und dem Alter der Kinder entspricht. 

  
4.2.2 Für Gruppen, die nicht in einer städtischen Kindertagesstätte unterge-

bracht sind, kann die Essensversorgung jeweils nach den örtlichen 
Bedingungen organisiert werden. 

4.2.2 Für Gruppen, die nicht in einer städtischen Kindertagesstätte unterge-
bracht sind, kann die Essensversorgung jeweils nach den örtlichen 
Bedingungen organisiert werden. 

  
 4.2.3 Im Hinblick auf die engere Zusammenarbeit zwischen Kindertages-

betreuung und Schule besteht die Möglichkeit, eine gemeinsame 
Essensversorgung zu organisieren. 

  
  
5. Entgelt für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Tagesbetreuung der Stadt Kassel 
5. Entgelt für die Inanspruchnahme von Angeboten der 

Tagesbetreuung der Stadt Kassel 
  
  
5.1 Entgeltzahlung 
 

5.1 Entgeltzahlung 
 

Für die Betreuung des Kindes durch die Stadt Kassel ist von den El-
tern bzw. Sorgeberechtigten ein Entgelt zu entrichten.  
 
Das Entgelt untergliedert sich in das Betreuungs- und Verpflegungs-
entgelt und ist monatlich im voraus zu entrichten. 
 
Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten eine Mitteilung bzw. Rech-
nung. 
Sie gilt, solange sie nicht durch eine neue Mitteilung bzw. Rechnung 
ersetzt wird. 

Für die Betreuung des Kindes durch die Stadt Kassel ist von den El-
tern bzw. Sorgeberechtigten ein Entgelt zu entrichten.  
 
Das Entgelt untergliedert sich in das Betreuungs- und Verpflegungs-
entgelt und ist monatlich im voraus zu entrichten. 
 
Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten eine Mitteilung bzw. Rech-
nung. 
Sie gilt, solange sie nicht durch eine neue Mitteilung bzw. Rechnung 
ersetzt wird. 
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5.2 Betreuungsentgelt 

(einschließlich der Ersten Änderung vom 31.01.2007) 
 
Die Ziffer 5.2.1.1 der BTO vom 12.07.2006 wird wie folgt neu gefasst: 

5.2 Betreuungsentgelt 
 

5.2.1 Das Betreuungsentgelt für die einzelnen Angebote ist untergliedert 
in 

 
  
5.2.1.1 Kindergarten und Betreuung der unter Dreijährigen 
 

5.2.1.1 Kindergarten und Betreuung der unter Dreijährigen 
 

 Halbtagsbetreuung mit oder ohne Mittagsverpflegung 
 Montags – freitags jeweils bis 13.00 Uhr, mindestens jeweils vier 

Stunden pro Tag und höchstens bis zu fünf Stunden pro Tag. 
 
 Dreivierteltagsbetreuung 
 Montags - donnerstags jeweils bis 14.30 Uhr, freitags jeweils bis 14.00 

Uhr 
 

 Halbtagsbetreuung mit oder ohne Mittagsverpflegung 
 Montags – freitags jeweils bis 13.00 Uhr, mindestens jeweils vier 

Stunden pro Tag und höchstens bis zu fünf Stunden pro Tag. 
 
 Dreivierteltagsbetreuung 
 Montags - donnerstags jeweils bis 14.30 Uhr, freitags jeweils bis 14.00 

Uhr 
 

 Ganztagsbetreuung 
 (Regelöffnungszeit) 

 Ganztagsbetreuung 
 (Regelöffnungszeit) 

 5.2.1.2 Freistellung vom Betreuungsentgelt 
  

Das Betreuungsentgelt für die Halbtagsbetreuung entfällt für die Kin-
der, die im unmittelbar ihrer Einschulung vorausgehenden Jahr in ei-
ner Einrichtung der Stadt Kassel betreut werden. In diesen Fällen zah-
len zweitgeborene Geschwisterkinder weiterhin die Hälfte des Regel-
entgeltes. Bei einer vereinbarten Betreuungszeit von mehr als fünf 
Stunden täglich erfolgt die Freistellung vom Betreuungsentgelt für fünf 
Betreuungsstunden pro Tag. 

Das Betreuungsentgelt für die Halbtagsbetreuung (bis zu fünf 
Stunden täglich) entfällt für die Kinder, die im unmittelbar ihrer Ein-
schulung vorausgehenden Jahr sowie in den letzten drei Monaten 
davor (Mai, Juni und Juli des vorletzten Kindergartenbesuchsjah-
res) in einer Einrichtung der Stadt Kassel betreut werden. In diesen 
Fällen zahlen zweitgeborene Geschwisterkinder weiterhin die Hälf-
te des Regelentgeltes. Die Entgeltfreistellung gilt nicht für den Be-
such der Grundschulkindbetreuung. 

  
Die Entgeltfreistellung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung zur 
Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
des Landes Hessen und entsprechend den dort festgeschriebenen 
Regelungen. 

Bei einer vereinbarten Betreuungszeit von mehr als fünf Stunden 
täglich erfolgt die Freistellung vom Betreuungsentgelt für fünf 
Betreuungsstunden pro Tag. Die Entgeltfreistellung erfolgt auf der 
Grundlage der „Verordnung zur Landesförderung für Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege des Landes Hessen“ vom 
17.12.2007 und entsprechend den dort festgeschriebenen Rege-
lungen. 
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Die Entgeltbefreiung gilt nicht für den Bereich der Grundschulkind-
betreuung. 

Bei Ganztags- oder Dreivierteltagsplätzen ist die Differenz zwi-
schen dem jeweiligen Betreuungsentgelt und der Entgeltfreistellung 
des Landes Hessen gemäß der Verordnung zu entrichten. 

 
  
5.2.1.2 Grundschulkinder  

(siehe auch Ziff. 3.1.2) grundsätzlich in folgendem Zeitrahmen: 
5.2.1.3 Grundschulkinder 
 (siehe auch Ziff. 3.1.2) grundsätzlich in folgendem Zeitrahmen: 

• Betreuungsgruppe (BG) ohne Mittagsverpflegung 
(jeweils ca. 3 Std., montags - freitags im Zeitraum von 07.30 - 
13.30 Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr nur in Verbin-
dung mit Hort I-, Hort II- oder Hort III-Gruppen) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort I mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 15.00 Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort II mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 17.00 Uhr) 

• Eventuell Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort III mit Mittagsver-
pflegung (BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 19.00 Uhr) 

 

• Betreuungsgruppe (BG) ohne Mittagsverpflegung 
(jeweils ca. 3 Std., montags - freitags im Zeitraum von 07.30 - 
13.30 Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr nur in Verbin-
dung mit Hort I-, Hort II- oder Hort III-Gruppen) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort I mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 15.00 Uhr) 

• Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort II mit Mittagsverpflegung 
(BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 17.00 Uhr) 

• Eventuell Betreuungsgruppe (BG) zuzüglich Hort III mit Mittagsver-
pflegung (BG zuzüglich montags - freitags 13.00 - 19.00 Uhr) 

 
5.2.2 Ermäßigungen bei festgestellter Hilfebedürftigkeit 
 

Eltern bzw. Sorgeberechtigte mit einem monatlichen Familieneinkom-
men, das nicht mehr als 5 % über der Einkommensgrenze nach § 85 
SGB XII liegt, können unter Vorlage von Einkommensnachweisen Er-
mäßigungen beantragen. 

5.2.2 Ermäßigungen bei festgestellter Hilfebedürftigkeit 
 

Eltern bzw. Sorgeberechtigte mit einem monatlichen Familieneinkom-
men, das nicht mehr als 5 % über der Einkommensgrenze nach § 85 
SGB XII liegt, können unter Vorlage von Einkommensnachweisen Er-
mäßigungen beantragen. 

  
5.2.3 Inanspruchnahme besonderer Dienste 
 

Bei Inanspruchnahme besonderer Dienste in Form von Frühdiensten 
(montags - freitags jeweils ab 07.15 Uhr) oder Spätdiensten (montags 
bis donnerstags jeweils bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr) ist so-
wohl für den Frühdienst als auch für den Spätdienst jeweils monatlich 
zusätzlich ein Entgelt von 10,00 Euro zu entrichten. 
 
Werden Früh- und Spätdienst in Anspruch genommen, sind zusätzlich 
20,00 Euro monatlich zu entrichten. 
Ermäßigungen und Übernahmen sind dabei ausgeschlossen. 

5.2.3 Inanspruchnahme besonderer Dienste 
 

Bei Inanspruchnahme besonderer Dienste in Form von Frühdiensten 
(montags - freitags jeweils ab 7.00 Uhr) oder Spätdiensten (montags 
bis donnerstags jeweils bis 17.00 Uhr, freitags bis 16.00 Uhr) ist so-
wohl für den Frühdienst als auch für den Spätdienst jeweils monat-
lich zusätzlich ein Entgelt von 10,00 Euro zu entrichten. 
 
Werden Früh- und Spätdienst in Anspruch genommen, sind zusätz-
lich 20,00 Euro monatlich zu entrichten. 
Ermäßigungen und Übernahmen sind dabei ausgeschlossen. 
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5.2.4 Höhe des Betreuungsentgelts 
 

Die Höhe des jeweiligen Erziehungsentgelts ergibt sich aus der dieser 
BTO beigefügten Anlage, die Bestandteil der BTO ist. 

 

5.2.4 Höhe des Betreuungsentgelts 
 

Die Höhe des jeweiligen Betreuungsentgelts ergibt sich aus der die-
ser BTO beigefügten Anlage, die Bestandteil der BTO ist. 

 
5.2.5 Erhöhung des Betreuungsentgelts 

Das Erziehungsentgelt erhöht sich für die bereits bestehenden Angebote 
mit Beginn jeden neuen Kindergartenjahres (jeweils zum 01.08.) wie 
folgt: 

 

  
5.2.5.1 Bei Zahlung des Regelbetreuungsentgelts (für Kindergarten-

kinder und unter Dreijährige) 
 

• für einen Halbtagsplatz um 2,00 € monatlich, 
• für einen Dreivierteltagsplatz um 3,00 € monatlich, 
• für einen Ganztagsplatz um 4,00 € monatlich. 

 

 

5.2.5.2 Bei Zahlung des Regelbetreuungsentgelts (für Grundschulkin-
der) 

 
• für das Angebot 

Betreute Grundschule (BG) um 2,00 € monatlich, 
• für das Angebot 

BG + Hort I um 3,00 € monatlich, 
• für das Angebot 

BG + Hort II um 4,00 € monatlich, 
• für das Angebot 

BG + Hort III um 5,00 € monatlich, 
• für das Angebot 

BG + Mittagessen um 2,50 € monatlich. 
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5.2.5.3 Bei Ermäßigung nach § 85 SGB XII gem. Ziff. 5.2.2 
 

• bis zu 5 % über der Einkommensgrenze für alle Betreuungs-
bereiche und Betreuungsformen um 1,00 € monatlich. 

 

  
5.3 Wohnsitz 
 

Die vorhandenen Betreuungsplätze stehen grundsätzlich nur Kindern 
zur Verfügung, die gemeinsam mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. Sor-
geberechtigten ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Kassel haben. 
 
Kinder der betreffenden Grundschule, die ihren 1. Wohnsitz gemeinsam 
mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. Sorgeberechtigten nicht in der Stadt 
Kassel haben, können an dem Betreuungsangebot teilnehmen - nur 
Betreuungsgruppe (BG) -, sofern aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung eine volle Kostenübernahme durch den für sie zuständigen 
Schulträger erfolgt. 

5.3 Wohnsitz 
 

Die vorhandenen Betreuungsplätze stehen grundsätzlich nur Kindern 
zur Verfügung, die gemeinsam mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. Sor-
geberechtigten ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Kassel haben. 
 
Kinder der betreffenden Grundschule, die ihren 1. Wohnsitz gemeinsam 
mit ihren Eltern, Elternteilen bzw. Sorgeberechtigten nicht in der Stadt 
Kassel haben, können an dem Betreuungsangebot teilnehmen - nur 
Betreuungsgruppe (BG) -, sofern aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung eine volle Kostenübernahme durch den für sie zuständigen 
Schulträger erfolgt. 

  
Bei Fortzug aus dem Stadtgebiet Kassel können betroffene Kinder wei-
terhin die städtischen Betreuungsangebote bis zum Ende des laufenden 
Kindergartenjahres nutzen. 

Bei Fortzug aus dem Stadtgebiet Kassel können betroffene Kinder wei-
terhin die städtischen Betreuungsangebote bis zum Ende des laufenden 
Kindergartenjahres nutzen. 

  
Bei entsprechenden Vereinbarungen über Kostenerstattungen mit den 
jeweiligen Wohnortgemeinden und/oder dem zuständigen Landkreis 
können auch Kinder aufgenommen oder über das laufende Kindergar-
tenjahr hinaus betreut werden, die ihren 1. Wohnsitz gemeinsam mit ih-
ren Eltern, Elternteilen bzw. Sorgeberechtigten nicht in Kassel haben. 
Die Entscheidung hierüber trifft im Einzelfall die Leitung des Jugendam-
tes auf Antrag der Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 
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5.4 Betreuungsentgelt für Geschwisterkinder 
 
 Besuchen mehrere Kinder einer Familie ein städtisches Betreuungs-

angebot, ermäßigt sich das Entgelt für das zweitgeborene Kind um  
 50 %, weitere Kinder bleiben beitragsfrei. 
 

5.4 Betreuungsentgelt für Geschwisterkinder 
 
 Besuchen mehrere Kinder einer Familie ein städtisches Betreuungs-

angebot, ermäßigt sich das Entgelt für das zweitgeborene Kind um  
 50 %, weitere Kinder bleiben beitragsfrei. 
 

5.5 Betreuungsentgeltbefreiung oder -ermäßigung durch die Stadt Kas-
sel, Jugendamt 

5.5 Betreuungsentgeltbefreiung oder -ermäßigung durch die Stadt Kas-
sel, Jugendamt 

  
5.5.1 Kinder, die außerhalb des Elternhauses aufwachsen und bei denen 

die Stadt Kassel, Jugendamt, Leistungen zum Unterhalt nach § 39 
SGB VIII gewährt, sind von der Zahlung des Betreuungsentgeltes für 
einen Kindergarten-Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung befreit. 

 
 Familien, die Leistungen nach SGB II (Grundsicherung) oder SGB XII 

(Sozialhilfe) beziehen oder deren Einkommen gemäß § 82 ff SGB XII die 
Einkommensgrenze im Sinne des § 85 SGB XII nicht überschreitet, wer-
den auf Antrag von der Zahlung der Betreuungsentgelte gem. § 90 SGB 
VIII befreit. 

5.5.1 Kinder, die außerhalb des Elternhauses aufwachsen und bei denen 
die Stadt Kassel, Jugendamt, Leistungen zum Unterhalt nach § 39 
SGB VIII gewährt, sind von der Zahlung des Betreuungsentgeltes für 
einen Kindergarten-Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung befreit. 

 
 Familien, die Leistungen nach SGB II (Grundsicherung) oder SGB XII 

(Sozialhilfe) beziehen oder deren Einkommen gemäß § 82 ff SGB XII die 
Einkommensgrenze im Sinne des § 85 SGB XII nicht überschreitet, wer-
den auf Antrag von der Zahlung der Betreuungsentgelte gem. § 90 SGB 
VIII befreit. 

  
 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung in 

den familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen unverzüglich und 
unaufgefordert in schriftlicher Form mitzuteilen. 

 Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung in 
den familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen unverzüglich und 
unaufgefordert in schriftlicher Form mitzuteilen. 

  
5.5.2 Betreuungsentgeltbefreiungen gem. Ziffer 5.5.1 sowie Betreuungs-

entgeltermäßigungen gem. Ziffer 5.5.2 werden ab dem Monat der 
Antragstellung beim Jugendamt für einen Zeitraum von 6 Monaten 
gewährt.  

 
Danach besteht bis spätestens im Monat nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums die Möglichkeit, einen Neuantrag mit den aktuellen 
Einkommensnachweisen beim Jugendamt zu stellen. 

5.5.2 Betreuungsentgeltbefreiungen gem. Ziffer 5.5.1 sowie Betreu-
ungsentgeltermäßigungen gem. Ziffer 5.2.2 werden ab dem Mo-
nat der Antragstellung beim Jugendamt für einen Zeitraum von 6 
Monaten gewährt. Danach besteht bis spätestens im Monat nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraums die Möglichkeit, einen Neuan-
trag mit den aktuellen Einkommensnachweisen beim Jugendamt 
zu stellen. Anderenfalls ist das reguläre Betreuungsentgelt zu ent-
richten. 
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5.5.3 Betreuungsentgeltbefreiungen sowie Betreuungsentgeltermäßigungen 
durch das Jugendamt erfolgen nicht für Kinder ausländischer Studie-
render, die aufgrund der geltenden Rechtslage keine öffentlichen Leis-
tungen in Anspruch nehmen dürfen. 

 

5.5.3 Betreuungsentgeltbefreiungen sowie Betreuungsentgeltermäßigungen 
durch das Jugendamt erfolgen nicht für Kinder ausländischer Studie-
render, die aufgrund der geltenden Rechtslage keine öffentlichen Leis-
tungen in Anspruch nehmen dürfen. 

 
5.6 Dauer der Entgeltzahlung 
 
 Das Betreuungsentgelt ist für die Dauer der Anmeldung des Kindes in 

der Betreuungseinrichtung gemäß Ziffer 2.1 zu entrichten, unabhängig 
davon, ob das Kind anwesend war oder nicht. 

 

5.6 Dauer der Entgeltzahlung 
 
 Das Betreuungsentgelt ist für die Dauer der Anmeldung des Kindes in 

der Betreuungseinrichtung gemäß Ziffer 2.1 zu entrichten, unabhängig 
davon, ob das Kind anwesend war oder nicht. 

 
 Das Entgelt ist grundsätzlich für volle Kalendermonate zu zahlen. Die 

Verpflichtung zur Zahlung des Erziehungsentgelts endet mit Ablauf 
des auf die Abmeldung folgenden Monats. 

Das Entgelt ist grundsätzlich für volle Kalendermonate zu zahlen. Die 
Verpflichtung zur Zahlung des Betreuungsentgeltes endet mit Ablauf 
des auf die Abmeldung folgenden Monats. 

 
 Wenn das Betreuungsverhältnis in den Fällen der Ziffern 2.5 (Aus-

schluss vom Kindertagesstättenbesuch) auf andere Art als durch Ab-
meldung beendet wird, endet die Verpflichtung zur Zahlung des 
Betreuungsentgelts mit Ablauf des Monats, der der letzten Anwesen-
heit des Kindes folgt. 

Wenn das Betreuungsverhältnis in den Fällen der Ziffern 2.5 (Aus-
schluss vom Kindertagesstättenbesuch) auf andere Art als durch Ab-
meldung beendet wird, endet die Verpflichtung zur Zahlung des 
Betreuungsentgelts mit Ablauf des Monats, der der letzten Anwesen-
heit des Kindes folgt. 

  
5.7 Schließung von Betreuungsangeboten 
  
 Müssen Betreuungseinrichtungen oder einzelne Gruppen aus zwin-

genden Gründen vorübergehend geschlossen werden, wird das 
Betreuungsentgelt für den eine volle Woche übersteigenden Zeitraum 
anteilig reduziert.  

 Als zwingende Gründe gelten Naturkatastrophen, der Ausbruch von 
Epidemien u. ä. 

5.7 Schließung von Betreuungsangeboten 
  
 Müssen Betreuungseinrichtungen oder einzelne Gruppen aus zwin-

genden Gründen vorübergehend geschlossen werden, wird das 
Betreuungsentgelt für den eine volle Woche übersteigenden Zeitraum 
anteilig reduziert.  
Als zwingende Gründe gelten Naturkatastrophen, der Ausbruch von  
Epidemien u. ä. 
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5.8 Verpflegung, Verpflegungsentgelt 
 
 Die Kinder können regelmäßig an der Verpflegung teilnehmen. 
 Ganztagsbetreuung und Dreivierteltagsbetreuung sowie die Betreu-

ungsangebote BG + Mittagessen, BG + Hort I, II bzw. III für Grund-
schulkinder schließen die Essensteilnahme ein. 

 

5.8 Verpflegung, Verpflegungsentgelt 
 
 Die Kinder können regelmäßig an der Verpflegung teilnehmen. 
 Ganztagsbetreuung und Dreivierteltagsbetreuung sowie die Betreu-

ungsangebote BG + Mittagessen, BG + Hort I, II bzw. III für Grund-
schulkinder schließen die Essensteilnahme ein. 

 
Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. 
Die Essensteilnahme ist nur für ganze Kalendermonate möglich. Sie 
kann jeweils für einzelne Kalendermonate oder bis auf Widerruf an-
gemeldet werden. 

Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. 
Die Essensteilnahme ist nur für ganze Kalendermonate möglich. Sie 
kann jeweils für einzelne Kalendermonate oder bis auf Widerruf an-
gemeldet werden. 

  
Bei entschuldigter Nichtteilnahme während ganzer Kalendermonate 
entfällt die Zahlungsverpflichtung für diesen Zeitraum. 

 Das Verpflegungsentgelt wird als Monatspauschale zusammen mit 
dem Betreuungsentgelt im voraus für 11 Monate eines Jahres erho-
ben. 

Bei entschuldigter Nichtteilnahme während ganzer Kalendermonate 
entfällt die Zahlungsverpflichtung für diesen Zeitraum. 

 Das Verpflegungsentgelt wird als Monatspauschale zusammen mit 
dem Betreuungsentgelt im voraus für 11 Monate eines Jahres erho-
ben. 

  
Ein Monat pro Jahr (während der Schließung der Einrichtung) bleibt 
entgeltfrei. 
Die Monatspauschale beträgt 46,00 € und erhöht sich mit Beginn je-
den neuen Kindergartenjahres (jeweils zum 01.08.) linear um 1,00 €, 
beginnend erstmals zum 01.08.2007.  
Der Berechnung liegen 20 Verpflegungstage im Kalendermonat 
zugrunde. Damit sind in der Monatspauschale bereits 11 Fehltage im 
Jahr berücksichtigt. 
 

Ein Monat pro Jahr (während der Schließung der Einrichtung) bleibt 
entgeltfrei.  
Die Monatspauschale beträgt 47,00 € und erhöht sich mit Beginn je-
den neuen Kindergartenjahres (jeweils zum 01.08.) linear um 1,00 €, 
beginnend erstmals zum 01.08.2008.  
Der Berechnung liegen 20 Verpflegungstage im Kalendermonat 
zugrunde. Damit sind in der Monatspauschale bereits 11 Fehltage im 
Jahr berücksichtigt. 

 
5.9 Mindesteigenanteil 
 
 Für die Teilnahme an der Verpflegung ist von allen Eltern oder Sorge-

berechtigten, die nicht die Monatspauschale bezahlen, ein Mindestei-
genanteil in Höhe der halben Monatspauschale (zurzeit 23,00 € pro 
Monat) als Verpflegungsaufwand zu entrichten. 
 

5.9 Mindesteigenanteil 
 
 Für die Teilnahme an der Verpflegung ist von allen Eltern oder Sorgebe-

rechtigten, die nicht die Monatspauschale bezahlen, ein Mindesteigen-
anteil in Höhe der halben Monatspauschale (zurzeit 23,50 € pro Monat) 
als Verpflegungsaufwand zu entrichten. 
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Dies gilt auch für Bezieher von Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII 
(Sozialhilfeleistungen). 

Dies gilt auch für Bezieher von öffentlichen Leistungen nach dem Sozi-
algesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Drittes Buch (SGB III), Zwölftes 
Buch (SGB XII) und dem AsylbLG). 

  
  
5.10 Weitergehende Ermäßigungen bzw. Befreiungen 
 
 Bei Vorliegen schwerwiegender pädagogischer Gründe kann die Lei-

tung der Verwaltung des Jugendamtes auf Vorschlag der Leitung der 
Einrichtung abweichend von den Ziffern 5.5 und 5.8 weitergehende 
Ermäßigungen bzw. Befreiungen zeitlich befristet gewähren. 

5.10 Weitergehende Ermäßigungen bzw. Befreiungen 
 

Bei Vorliegen schwerwiegender pädagogischer Gründe kann die 
Leitung der Verwaltung des Jugendamtes auf Vorschlag der Leitung 
der Einrichtung abweichend von den Ziffern 5.5 und 5.9 weiterge-
hende Ermäßigungen bzw. Befreiungen zeitlich befristet gewähren. 

 
  
5.11 Angaben zur Höhe des Einkommens bei Ermäßigungen bzw. Be-

freiungen 
 
 Vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben zur Einkommenshö-

he können zu einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Betrugs bzw. 
versuchten Betrugs (§ 263 bzw. §§ 263, 22, 23 StGB) führen. 

 
 Bei vorsätzlich falschen, unvollständigen Angaben oder nicht umge-

hend mitgeteilten Änderungen zur Einkommenshöhe behält sich die 
Stadt Kassel eine sofortige Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
vor. 

 Gleichzeitig wird für den betreffenden Berechnungszeitraum eine 
Nachberechnung der Entgeltzahlungen durchgeführt. 

 

5.11 Angaben zur Höhe des Einkommens bei Ermäßigungen bzw. Be-
freiungen 

 
 Vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben zur Einkommenshö-

he können zu einer strafrechtlichen Verfolgung wegen Betrugs bzw. 
versuchten Betrugs (§ 263 bzw. §§ 263, 22, 23 StGB) führen. 

 
 Bei vorsätzlich falschen, unvollständigen Angaben oder nicht umge-

hend mitgeteilten Änderungen zur Einkommenshöhe behält sich die 
Stadt Kassel eine sofortige Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
vor. 

 Gleichzeitig wird für den betreffenden Berechnungszeitraum eine 
Nachberechnung der Entgeltzahlungen durchgeführt. 

 
Wenn Entgelte durch die Stadt Kassel, Jugendamt, ermäßigt oder ü-
bernommen werden, sind die Eltern oder Sorgeberechtigten verpflich-
tet, jegliche Veränderungen ihrer familiären und Einkommensverhält-
nisse unverzüglich und unaufgefordert in schriftlicher Form der Stadt 
Kassel, Jugendamt, Leitungen der städtischen Kindertagesstätten o-
der dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe Kindertagesstätten / 
Grundschulkindbetreuung", mitzuteilen. 

Wenn Entgelte durch die Stadt Kassel, Jugendamt, ermäßigt oder ü-
bernommen werden, sind die Eltern oder Sorgeberechtigten verpflich-
tet, jegliche Veränderungen ihrer familiären und Einkommensverhält-
nisse unverzüglich und unaufgefordert in schriftlicher Form der Stadt 
Kassel, Jugendamt, Leitungen der städtischen Kindertagesstätten o-
der dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe Kindertagesstätten / 
Grundschulkindbetreuung", mitzuteilen. 
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6. Krankheit 6. Krankheit 
  
6.1 Ausschluss vom Besuch bei Krankheit 
 

Kinder, die unter Fieber, Schmerzen, starkem Husten oder sichtbarem 
Unwohlsein leiden, dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. 

 

6.1 Ausschluss vom Besuch bei Krankheit 
 

Kinder, die unter Fieber, Schmerzen, starkem Husten oder sichtbarem 
Unwohlsein leiden, dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. 

 
6.2 Unterrichtung der Einrichtungsleitung, Entschuldigung des Kin-

des 
 
 Die Leitung der Betreuungseinrichtung ist umgehend zu unterrichten, 

wenn das Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist. 
 Nach ansteckenden Krankheiten muss beim Wiederbesuch der Ein-

richtung ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden. 
 Bei Abwesenheit ist das Kind umgehend zu entschuldigen. 
 

6.2 Unterrichtung der Einrichtungsleitung, Entschuldigung des Kin-
des 

 
 Die Leitung der Betreuungseinrichtung ist umgehend zu unterrichten, 

wenn das Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist. 
 Nach ansteckenden Krankheiten muss beim Wiederbesuch der Ein-

richtung ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden. 
 Bei Abwesenheit ist das Kind umgehend zu entschuldigen. 
 

 7. Schutzauftrag 
  
 Im Rahmen der Aufsichtspflicht nehmen die Fachkräfte des Einrich-

tungsträgers den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen gem. § 8 
a des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII) wahr. 

  
7. Aufsichtspflicht 8. Aufsichtspflicht 
  
7.1 Aufsichtspflicht des Einrichtungsträgers 
 

8.1 Aufsichtspflicht des Einrichtungsträgers 

 Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt mit der Über-
nahme der Kinder durch die Betreuungskräfte auf dem Grundstück 
der Einrichtung und endet mit dem Verlassen desselben. 

 

Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt mit der Über-
nahme der Kinder durch die Betreuungskräfte auf dem Grundstück der 
Einrichtung und endet mit dem Verlassen desselben. 

 
7.2 Pflichten der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
 
 Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die 

Pflicht zur Aufsicht den Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 
 

8.2 Pflichten der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
 

Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die 
Pflicht zur Aufsicht den Eltern bzw. Sorgeberechtigten. 
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Gestatten die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, dass ihr Kind den 
Heimweg ohne Begleitung eines Erwachsenen antritt, ist es erforder-
lich, eine schriftliche Erklärung gegenüber der Einrichtungsleitung ab-
zugeben und zu versichern, dass ihr Kind diese Anforderung selb-
ständig erfüllen kann. 

Gestatten die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, dass ihr Kind den Heim-
weg ohne Begleitung eines Erwachsenen antritt, ist es erforderlich, eine 
schriftliche Erklärung gegenüber der Einrichtungsleitung abzugeben 
und zu versichern, dass ihr Kind diese Anforderung selbständig erfüllen 
kann. 

 
 Eine entsprechende Mitteilung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten ist 

auch dann erforderlich, wenn das Kind die Einrichtung vorzeitig ver-
lassen soll. 

 Grundsätzlich gelten Kinder im Kindergartenalter (drei Jahre bis zur 
Einschulung) als nicht verkehrstüchtig. Sind die Erzieherin-
nen/Erzieher der Ansicht, dass ein Kind nicht in der Lage ist, den 
Heimweg allein anzutreten, dürfen sie das Kind auch bei geleisteter 
schriftlicher Erklärung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht allein 
nach Hause schicken. 

Eine entsprechende Mitteilung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten ist 
auch dann erforderlich, wenn das Kind die Einrichtung vorzeitig verlas-
sen soll. 
Grundsätzlich gelten Kinder im Kindergartenalter (drei Jahre bis zur 
Einschulung) als nicht verkehrstüchtig. Sind die Erzieherinnen/Erzieher 
der Ansicht, dass ein Kind nicht in der Lage ist, den Heimweg allein an-
zutreten, dürfen sie das Kind auch bei geleisteter schriftlicher Erklärung 
der Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht allein nach Hause schicken. 

  
8. Verhalten bei Unfällen 9. Verhalten bei Unfällen 
  
 Verhalten bei Unfällen 
 
 Sollte das Kind in der Einrichtung einen Unfall erleiden, der ärztliche 

Hilfe erfordert, wird die Leitung der Einrichtung die notwendige Be-
handlung durch einen Arzt oder ein Krankenhaus veranlassen. 

 Der Leitung ist anzugeben, bei welcher Krankenkasse das Kind versi-
chert ist. 

 Änderungen sind stets unaufgefordert bekannt zu geben. 
 

Verhalten bei Unfällen 
 
Sollte das Kind in der Einrichtung einen Unfall erleiden, der ärztliche 
Hilfe erfordert, wird die Leitung der Einrichtung die notwendige Be-
handlung durch einen Arzt oder ein Krankenhaus veranlassen. 
Der Leitung ist anzugeben, bei welcher Krankenkasse das Kind versi-
chert ist. 
Änderungen sind stets unaufgefordert bekannt zu geben 

  
9. Sprechzeiten 
 
 Die Fachkräfte sind unter dem im Aufnahmevertrag angegebenen 

Fernsprechanschluss zu erreichen. 
 Gesprächstermine sollten vereinbart werden. 
 

10 Sprechzeiten 
 

Die Fachkräfte sind unter dem im Aufnahmevertrag angegebenen 
Fernsprechanschluss zu erreichen. 
Gesprächstermine sollten vereinbart werden. 
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10. Inkrafttreten 
 
 Die Betreuungs- und Tarifordnung tritt am 01.08.2006 in Kraft. 
 Mit Inkrafttreten dieser Betreuungs- und Tarifordnung tritt die Betreuungs- 

und Tarifordnung vom 07.06.2004 außer Kraft. 
 

11. Inkrafttreten 
 
 Die Betreuungs- und Tarifordnung tritt am 01.05.2008 in Kraft. 
 Mit Inkrafttreten dieser Betreuungs- und Tarifordnung tritt die Betreuungs- 

und Tarifordnung vom 12.07.2006 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 31.01.2007 außer Kraft. 

 
  
Kassel, den 12.07.2006 Kassel, den  
Anlage zu 5.2.4 Anlage zu Ziffer 5.2.4 
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Anlage zu Ziffer 5.2.4 
 

Betreuungsentgelte ab 01.08.2006 bis 31.07.2007 
 
 
 

Leistung Entgelt Ermäßigung bei 
Hilfebedürftigkeit 
bis 5 % über der 
Einkommensgrenze
nach § 87 SGB XII 

 vom 
01.08.2006 

bis 
31.07.2007 

vom 
01.08.2006 

bis 
31.07.2007 

 
Euro  

Betreuung im Kindergartenbereich   
Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung 103,00 51,50 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung 108,00 54,00 
Dreiviertelplatz 121,00 60,50 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) 145,00 72,50 
dreijährigen Kindern   
Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung 124,00 62,00 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung 134,00 67,00 
Dreiviertelplatz 152,00 76,00 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) 181,00 90,50 

chnahme besonderer Dienste   
   
Frühdienst 10,00 10,00 
   
 Übernahmen 

sind ausge-
schlossen! 

 

   
Spätdienst 10,00 10,00 
 Übernahmen 

sind ausge-
schlossen! 

 

Anlage zu Ziffer 5.2.4 
 
 

Betreuungsentgelte ab 01.05.2008 
 
 
 

Leistung Entgelt Ermäßigung bei 
Hilfebedürftigkeit bis 
5 % über der Ein-
kommensgrenze 
nach § 87 SGB XII 

 ab 
01.05.2008 

ab 
01.05.2008 

 
Euro Euro 

Betreuung im Kindergartenbereich 

(3 Jahre bis Einschulung) 

  

Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung*) 105,00*) 52,50 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung*) 110,00*) 55,00 
Dreiviertelplatz*) 124,00*) 62,00 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) *) 149,00*) 74,50 
dreijährigen Kindern   
Halbtagsplatz ohne Mittagsverpflegung 126,00 63,00 
Halbtagsplatz mit Mittagsverpflegung 136,00 68,00 
Dreiviertelplatz 155,00 77,50 
Ganztagsplatz (Regelöffnungszeit) 185,00 92,50 

chnahme besonderer Dienste   
10,00 10,00 Frühdienst 

Übernahmen 
sind ausge-
schlossen! 

 

10,00 10,00 Spätdienst 
Übernahmen 
sind ausge-
schlossen! 
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Grundschulkindbetreuung   
   
Betreute Grundschule (BG) 52,00 26,00 
Betreute Grundschule (BG) zuzüglich Mittags-
verpflegung 

69,00 34,50 

Betreute Grundschule (BG) + Hort I 86,00 43,00 
Betreute Grundschule (BG) + Hort II 130,00 65,00 
Betreute Grundschule (BG) + Hort III 164,00 82,00 

Evtl. Inanspruchnahme eines Früh-
dienstes 
(falls angeboten) 

 
10,00 

 
10,00 

 Übernahmen 
sind ausge-
schlossen! 

 

 

Verpflegungsentgelt ab 01.08.2006 bis 31.07.2007 = 46,00 Euro pro Monat 
 
Bitte beachten: 
Zum 01.08.2007 erhöhen sich die Betreuungsentgelte gemäß Ziffer 5.2.5 
 
Für die Ermäßigung bei Hilfebedürftigkeit um 1,00 Euro monatlich 
Für einen Halbtagsplatz bzw. einen BG-Platz um 2,00 Euro monatlich 
für einen BG-Platz + Mittagsverpflegung 
(nur in Verbindung mit Hort I- oder Hort II-Plätzen) um 2,50 Euro monatlich 
für einen Dreiviertelplatz bzw. einen BG/Hort I-Platz um 3,00 Euro monatlich 
für einen Ganztagsplatz bzw. einen BG/Hort II-Platz um 4,00 Euro monatlich 
für einen BG/Hort III-Platz um 5,00 Euro monatlich 
sowie gem. Ziffer 5.8  
das Verpflegungsentgelt um 1,00 Euro monatlich 
 

Grundschulkindbetreuung (6 bis 10 Jah-
re) 

  

Betreute Grundschule (BG) 54,00 27,00 
Betreute Grundschule (BG) zuzüglich Mit-
tagsverpflegung 

71,50 35,75 

Betreute Grundschule (BG) + Hort I 89,00 44,50 
Betreute Grundschule (BG) + Hort II 134,00 67,00 
Betreute Grundschule (BG) + Hort III 169,00 84,50 

 

Verpflegungsentgelt ab 01.05.2008 =                    47,00 Euro pro Monat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) davon ausgenommen sind Kinder gem. Ziffer 5.2.1.1, die im unmittelbar ihrer Einschulung vorausge-

henden Jahr sowie in den letzten 3 Monaten davor (Mai, Juni, Juli) betreut werden. 
 Bei Ganztags- oder Dreivierteltagsplätzen ist die Differenz zwischen dem jeweiligen Betreuungsent-

gelt und der Entgeltfreistellung des Landes gem. der „Verordnung zur Landesförderung für Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege des Landes Hessen“ vom 17.12.2007 zu entrichten. 

 
 

 



Magistrat 
- II -/- 50 - 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.860 

documenta-Stadt
 
Kassel, 14.03.2008 

 
 
 
Umsetzung Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) Umsetzung 
Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in 
Regionen mit besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit 
durch Kommunen geschaffen werden (Bundesprogramm Kommunal-Kombi) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. „Zur Wiedereingliederung von erwerbslosen Frauen und Männern in Kassel wird 

angestrebt, durch Teilnahme am Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“ 
mindestens 100 zusätzliche, befristete, sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse zu schaffen. 

 
Dabei sind die folgenden Rahmenbedingungen zu beachten: 

 
a) Gefördert werden tariflich bzw. ortsüblich entlohnte, 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse für zusätzliche, 
wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten der 
Stadt Kassel bzw. anderer Arbeitgeber, die im Einvernehmen mit der Stadt 
Kassel tätig werden. 
 

b) Die Arbeitsplätze müssen mit Personen besetzt werden, die seit mindestens 24 
Monaten arbeitslos gemeldet sind und die seit mindestens 12 Monaten 
Arbeitslosengeld II erhalten. 

 
2. Die Stadt zahlt sowohl für eigene, als auch für Arbeitsverhältnisse, die bei Dritten 

im Rahmen des Programms abgeschlossen werden, ergänzende 
Lohnkostenzuschüsse. 

3. Für Arbeitsverhältnisse bei städtischen Ämtern werden im Sammelnachweis 1 
(SN1) für das Haushaltsjahr 2008 zusätzliche Mittel in Höhe von 280.000,00 € auf 
folgenden Sachkonten bereitgestellt: 

 
Sachkonto: Erforderliche Mittel
630 020 000 Gehälter einschl. Zulagen 227.000,00 € 
641 000 000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
gehaltsbereich 

45.000,00 € 

647 200 000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich 8.000,00 € 
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Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt durch die zusätzlichen Erträge 
aus Personaklkostenerstattungen auf folgenden Sachkonten: 

 
Sachkonto: Erforderliche Mittel
508 101 100 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom Bund; aus dem Programm „Kommunal-Kombi“ 

112.000,00 € 

508 101 500 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom sonst. öffentlichen Bereich; städt. Mittel aus dem 
Sachkonto 784 311 200 „Gemeinnützige Arbeit im 
Sinne des SGB II“   

168.000,00 € 

 
Für die Jahre 2009 und 2010 werden die erforderlichen Finanzmittel bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Seit dem 01.01.2005 nimmt die Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) die 
Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch - 
Zweites Buch (SGB II) im Auftrag der Agentur für Arbeit Kassel und der Stadt Kassel 
wahr.  

Der Erbringungs- und Aufgabenübertragungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit 
Kassel und der Stadt Kassel ist bis zum 31.12.2009 befristet. Gem. dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 20.12.2007 ist der § 44b SGB II (Errichtung von 
Arbeitsgemeinschaften) nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die o. g. Vorschrift 
bleibt bis zum 31.12.2010 anwendbar, wenn der Gesetzgeber nicht vorher eine 
andere Regelung trifft. Wenn der Gesetzgeber vor diesem Zeitpunkt eine neue 
Regelung vorgibt, werden alle Maßnahmen in der Rechtsnachfolge von den dann 
zuständigen Trägern übernommen.  

Bei der Stadt Kassel werden die Aufgaben der Integration, Qualifizierung und der 
Steuerung von Arbeitsgelegenheiten sowie weiterer geförderter Beschäftigung von 
Langzeitarbeitslosen im Sozialamt - Abteilung Kommunale Arbeitsförderung - aus 
Mitteln der AFK sowie ergänzend der Stadt Kassel wahrgenommen. 

Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“  

Gem. der Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29.12.2007 hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die „Richtlinien für das 
Bundesprogramm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in Regionen mit 
besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit durch Kommunen 
geschaffen werden (Bundesprogramm Kommunal-Kombi; s. Anlage)“ vom 14.12.2007 
erlassen. Die Stadt Kassel gehört nach der Anlage zu den Richtlinien zu den 
„Förderfähigen Regionen im Bundesprogramm Kommunal-Kombi“. Mit der 
Umsetzung des Bundesprogramms und der Verwaltung der Bundesmittel wurde das 
Bundesverwaltungsamt beauftragt. 

Mit dem Bundesprogramm wurde ein weiteres Instrument zur Integration von 
Langzeitarbeitslosen mit erheblichen Vermittlungshemmnissen eingerichtet. Ziel ist 
die Schaffung zusätzlicher befristeter Arbeitsverhältnisse bei den Kommunen bzw. 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege in den Jahren 2008 bis 2010. Die Förderung des 
Bundes wird aus Mitteln für das Arbeitslosengeld II zur Verfügung gestellt. Die 
komplementäre Finanzierung der Arbeitsverhältnisse soll durch die Förderung der 
Kommunen gesichert werden.  
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Mit dem Programm soll erreicht werden, dass durch die Beschäftigung der 
Zielgruppe, die im 1. Arbeitsmarkt keine Chancen hat, zum einen die Integrationen 
verbessert und gleichzeitig Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes eingespart 
werden.  

Die Stadt Kassel soll sich an dem o. g. Programm beteiligen, um einen weiteren 
Beitrag zur Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbslosen Männern und 
Frauen in den ersten Arbeitsmarkt durch Bereitstellung von Arbeitsplätzen zu leisten. 

Das Programm wird in enger Abstimmung zwischen dem Sozialamt / Kommunale 
Arbeitsförderung und der AFK umgesetzt.  

Die Umsetzung ist wie folgt geplant: 

• Das BMAS fördert im Programm über das Bundesverwaltungsamt jeden 
Arbeitsplatz mit 500,- € und einem Zuschuss zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen i.H.v. 200,- € aus ESF-Mitteln. 

 

• Die Stadt stellt, verteilt über die Haushaltsjahre 2008 bis 2010, für mindestens 
100 Arbeitsverhältnisse ergänzende Lohnkostenzuschüsse zur Verfügung. Es ist 
beabsichtigt bei städtischen Ämtern und Eigenbetrieben bis zu 50 
Arbeitsplätze einzurichten. 

 

• Die Stadt berät Arbeitgeber (in der Regel Träger der freien Wohlfahrtspflege) 
bei der Antragstellung und Projektabwicklung, mit denen das Einvernehmen 
über die Programmteilnahme hergestellt werden kann. Bei diesen 
Arbeitgebern sollen weitere 50 Arbeitsverhältnisse gefördert werden. 

 
Bei der Programmumsetzung sind die Kriterien Zusätzlichkeit, 
Wettbewerbsneutralität und öffentliches Interesse streng zu beachten. Von den 
Arbeitsplätzen im Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“ sollen keine negativen 
Wirkungen für bestehende Arbeitsverhältnisse ausgehen. Es sollen zusätzliche Werte 
und Dienstleistungen für den kommunalen Bereich geschaffen werden. 
 
Grundlagen der Förderung 
 
Die Programmumsetzung ist analog dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD; Entgeltgruppe 3) mit der Einstiegsvergütung für Personen mit einer 
Berufsausbildung bei einer 30-Stundenwoche kalkuliert. Es wird von einem 
Arbeitgeberbrutto von 1.450,- € ausgegangen. Davon werden 500,- € aus 
Bundesmitteln sowie 200,- € aus ESF-Mitteln erstattet. Von der Stadt sind folglich bis 
zu 750,- € bei innerstädtischen Arbeitsverhältnissen aufzubringen. Sollten städtische 
Ämter und Eigenbetriebe Personal mit einer höheren Vergütung als Entgeltgruppe 3 
beschäftigen, so ist der Differenzbetrag aus den Eigenmitteln der Ämter bzw. aus 
anderen Drittmitteln zu tragen. 
 
Um die Förderkonkurrenz zu anderen Programmen u. a. der Arbeitsförderung Kassel-
Stadt GmbH (AFK) (z. B. Entgeltvariante § 16 Abs. 3 SGB II sowie § 16a SGB II) zu 
vermeiden, wird der Lohnkostenzuschuss bei nicht städtischen Arbeitgebern im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung auf bis zu 500,- € pro Monat begrenzt. 



 
 

 
Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.16.860 Seite 4 

 
Finanzielle Auswirkungen  
 

Für die Stadt Kassel wurden zur Programmumsetzung Bundesmittel i.H.v. insgesamt 
650.000,- € in Aussicht gestellt. Hinzu kommt eine Förderung aus ESF-Mitteln für 
Arbeitsgeberbeiträge zur Sozialversicherung von voraussichtlich bis zu 260.000,- €.  
 

Der städtische Anteil wird sich auf 750.000,- € belaufen. Es ist mit Gesamtkosten von 
1.660.000,- €, unter Berücksichtigung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu rechnen. 
Es können 100 tariflich bzw. ortsüblich entlohnte Arbeitsverhältnisse mit einjähriger 
Dauer geschaffen und finanziert werden. 
 

Bei der Projektkalkulation kann eine Ersparnis von 250.000,- € bei den städtischen 
Leistungen (Kosten der Unterkunft, Beihilfen usw.) berücksichtigt werden, so dass 
sich der kommunale Nettoaufwand auf ca. 500.000,- € belaufen wird. 

Programm: Kommunal-Kombi 
Projektaufwand insgesamt: 1.660.000,- € 
  
Bundesmittel: 650.000,- € 
ESF-Mittel: 260.000,- € 
städt. Mittel (brutto): 750.000,- € 
Ersparnis (KdU): -250.000,- € 
städt. Mittel (netto): 500.000,- € 

 

Von den 100 geplanten Arbeitsplätzen werden voraussichtlich 50 bei städtischen 
Ämtern und Eigenbetrieben geschaffen. D.h. für diese Arbeitsplätze müssen die 
Zuschüsse aus Bundes- und ESF-Mitteln ausgabewirksam für den städtischen Haushalt 
eingeplant werden. Für die 50 Arbeitsplätze bei Dritten erfolgt die Erstattung direkt 
durch das Bundesverwaltungsamt.  
 

Der städtische Finanzierungsanteil für Lohnkostenzuschüsse sowohl bei der Stadt 
Kassel, als auch bei Dritten beläuft sich auf netto 150.000,- € für das Haushaltsjahr 
2008, auf 200.000,- € für das Haushaltsjahr 2009 und auf wiederum 150.000,- € für das 
Haushaltsjahr 2010.  
 

Programm: Kommunal-Kombi 2008 2009 2010 
städt. Ausgaben nach Haushaltsjahren: 362.000,- € 482.000,- € 361.000,- €
- Arbeitsplätze bei Stadt und Dritten    
     
städtische Eigenmittel nach Haushaltsjahren: 150.000,- € 200.000,- € 150.000,- €
Netto - Arbeitsplätze bei Stadt und Dritten    
     
Erstattungen für städtische Arbeitsplätze: 137.000,- € 182.000,- € 136.000,- €
- Bundesmittel, ESF-Mittel,    
     
Ersparnisse aus KdU 75.000,- € 100.000,- € 75.000,- €

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel für 2008 in Höhe von 287.000,- € stehen im 
Teilhaushalt 50004 „Leistungen nach SGB II“ bereit und werden durch 
Minderausgaben im Sachkonto 784311200 „Gemeinnützige Arbeit im Sinne des SGB II“ 
gegenfinanziert.  
 



 
 

 
Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.16.860 Seite 5 

Für Arbeitsverhältnisse bei städtischen Ämtern sind im Sammelnachweis 1 (SN1) für 
das Haushaltsjahr 2008 zusätzliche Mittel in Höhe von 280.000,00 € auf folgenden 
Sachkonten bereitzustellen: 
 
Sachkonto: Erforderliche Mittel 
630 020 000 Gehälter einschl. Zulagen 227.000,00 €
641 000 000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
gehaltsbereich 

45.000,00 €

647 200 000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich 8.000,00 €
 
Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt durch die zusätzlichen Erträge aus 
Personaklkostenerstattungen auf folgenden Sachkonten: 
 
Sachkonto: Erforderliche Mittel 
508 101 100 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom Bund; aus dem Programm „Kommunal-Kombi“ 

112.000,00 €

508 101 500 Erstattungen von Personalaufwendungen 
vom sonst. öffentlichen Bereich; städt. Mittel aus dem 
Sachkonto 784 311 200 „Gemeinnützige Arbeit im 
Sinne des SGB II“   

168.000,00 €

 
Für die Jahre 2009 und 2010 werden die erforderlichen Finanzmittel bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 

Der Magistrat wird diese Vorlage voraussichtlich in seiner Sitzung am 07.04.2008 
beschließen.  
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 



 



Magistrat 
-II-/-20- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.869 

documenta-Stadt
 
Kassel, 26.03.2008 

 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß  
§ 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; - Kenntnisnahme Liste II/2008 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in:   
   
   
   
   
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,  
von den in der beigefügten Liste II/2008 gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
bewilligten Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung wie überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von 21.480,00 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Begründung: 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 114 g HGO 
hinsichtlich der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen nicht anwendbar, weil die Haushaltssatzung noch nicht in Kraft ist. 
Zum Inkrafttreten der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Haushaltssatzung für das Jahr 2008 bedarf es noch der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile dieser Satzung und danach 
der Bekanntmachung. 
Gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der 
vorläufigen Haushaltsführung die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich 
verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind. 
Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
weitgehend mit den Anforderungen an über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen gemäß § 114 g HGO identisch ist, werden bei der Prüfung der im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten Mehraufwendungen/ 



 
 

 
Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.16.869 Seite 2 

-auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der Bewilligung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gefordert. 
Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung können Mehraufwendungen/ 
-auszahlungen gemäß der Richtlinien über die Bewilligung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben ausschließlich von Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die 
keinen Aufschub dulden bis 100.000 €) oder Stadtverordnetenversammlung bewilligt 
werden. 
Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf 
den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes. Die Mehraufwendungen/-auszahlungen 
sowie der Deckungsvorschlag sind auf der Rückseite des Einzelantrages begründet. 
 
 
 
In Vertretung 
Thomas-Erik Junge 
Bürgermeister 



 



 



 



Magistrat 
-II-/-20- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.870 

documenta-Stadt
 
Kassel, 26.03.2008 

 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß  
§ 144 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2008; - Kenntnisnahme Liste III/2008 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in:   
   
   
   
   
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,  
von der in der beigefügten Liste III/2008 gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
bewilligten Aufwendung/Auszahlung (wirkt sich nach Inkrafttreten der 
Haushaltssatzung wie überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung aus) 
 
 im Finanzhaushalt in Höhe von 10.448,79 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Begründung: 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 114 g HGO 
hinsichtlich der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen nicht anwendbar, weil die Haushaltssatzung noch nicht in Kraft ist. 
Zum Inkrafttreten der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Haushaltssatzung für das Jahr 2008 bedarf es noch der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile dieser Satzung und danach 
der Bekanntmachung. 
Gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der 
vorläufigen Haushaltsführung die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich 
verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind. 
Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 114 f Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
weitgehend mit den Anforderungen an über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen gemäß § 114 g HGO identisch ist, werden bei der Prüfung der im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten Mehraufwendungen/ 
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-auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der Bewilligung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gefordert. 
Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung können Mehraufwendungen/ 
-auszahlungen gemäß der Richtlinien über die Bewilligung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben ausschließlich von Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die 
keinen Aufschub dulden bis 100.000 €) oder Stadtverordnetenversammlung bewilligt 
werden. 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkung auf den 
Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. Die Mehraufwendung/-auszahlung sowie der 
Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages begründet. 
 
 
 
In Vertretung 
Thomas-Erik Junge 
Bürgermeister 



 



 



Magistrat 
-II-/-20- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.874 

documenta-Stadt
 
Kassel, 26.03.2008 

 
 
 
Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 114 f Abs. 1 
HGO (vorläufige Haushaltsführung) für das Jahr 2008; - Liste 2/2008 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in:   
   
   
   
   
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 114 f Abs. 1 HGO die in 
der beigefügten Liste 2/2008 enthaltene Mehraufwendung/-auszahlung (wirkt 
sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2008 wie eine überplanmäßige 
Aufwendung/Auszahlung aus) 

im Finanzhaushalt in Höhe von 780.000,00 €.“ 
 
 
Begründung: 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 114 g HGO 
hinsichtlich der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen nicht anwendbar, weil die Haushaltssatzung noch nicht in Kraft ist. 
Zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2008 bedarf es noch der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile dieser Satzung und danach 
der Bekanntmachung. 
 
Gemäß § 114 f Abs. 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der vorläufigen 
Haushaltsführung die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist 
oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 114 f Abs. 1 HGO 
weitgehend mit den Anforderungen an über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen gemäß § 114 g HGO identisch ist, werden bei der Prüfung der im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten Mehraufwendungen/-
auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der Bewilligung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gefordert. 
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Während der vorläufigen Haushaltsführung können Mehrausgaben gemäß der 
Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
ausschließlich von Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die keinen Aufschub dulden bis 
100.000 €) oder Stadtverordnetenversammlung bewilligt werden. Die Zuständigkeit 
der Stadtverordnetenversammlung ist unabhängig von Wertgrenzen auch dann 
gegeben, wenn ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll. 
 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag sind auf 
der Rückseite des Einzelantrages begründet. 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den 
Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. 
 
 
 
 
Thomas-Erik Junge 
Bürgermeister 



 



 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.815 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 11.02.2008 

 
 
 
Überschüsse Stadtreiniger 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration 

und Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die im 
Ergebnis der Stadtreiniger erzielten Überschüsse den Gebührenzahlern 
zurückerstattet werden. Hierzu sollte der Magistrat im Frühjahr 2008 ein 
tragfähiges Konzept vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kortmann 
 
 
 
gez. Eva Kühne-Hörmann, MdL 
Fraktionsvorsitzende 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.817 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler.Linke.ASG.net 

 
Kassel, 30.01.2008 

 
 
 
Kommunale Arbeits- und Ausbildungsförderung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
und den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Ein Konzept für ein Qualifikationsprogramm für Arbeitslose in Kassel zu 
erstellen und es in der Septembersitzung 2008 des Ausschusses für 
Soziales, Gesundheit und Sport vorzustellen. 
Geeignete Betätigungsfelder wie z.B. der Kinderbauernhof am 
Katzensprung oder der ehemalige Reitstall sind zu ermitteln. 
Für diese Ausbildungsprojekte ist ebenfalls ein Realisierungsplan zu 
erstellen. 
Geeignete Drittmitteleinwerbungen sollen in die Konzeptüberlegungen 
einbezogen werden. 
Die Ausbildungsvergütung soll dem Tarif entsprechen. 

 
 
Begründung: 
 
Im Landkreis Kassel werden arbeitslose Jugendlich seit vielen Jahren in der Sanierung 
des Wasserschoß Wülmersen qualifiziert. Neben dem Hauptziel der Qualifikation wird 
mit dem Aufbau einer Jugendbegegnungsstätte zusätzlich ein gesellschaftlicher Wert 
geschaffen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Schomburg 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.818 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail   
fraktion@Kasseler-Linke.ASG.net 

 
Kassel, 31.01.2008 

 
 
 
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Kassel aktuell 
im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt? 
 
Bitte teilen sie uns das festgesetzte Vorauszahlungssoll zu den 
Stichtagen 15.2. und 15.5 für die Jahre 2006 - 2008 mit. 
Bitte teilen sie uns die Einahmen der Jahre 2006 und 2007 sowie die 
Einnahmen bis zum 28.2.2008 (aufgeteilt jeweils nach Monaten, 
getrennt nach Vorauszahlungen und veranlagten Beträgen) mit. 

 
 

2. Liegen der Stadt Kassel Informationen über die 
Gewerbesteuerentwicklung in den o.a. Zeiträumen aus den anderen 
hessischen Großstädten vor ? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 



Stadtverordnetenversammlung  
Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.835 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 22.02.2008 

 
 
 
4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 
 
 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den beigefügten  
4. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel zur Kenntnis und hat  
ihn gemäß § 123 a HGO erörtert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Kaiser 
Stadtverordnetenvorsteher 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.841 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
fdp-fraktion-kassel@netcomcity.de 

 
Kassel, 25.02.2008 

 
 
 
Promenade am Fuldaufer 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Beabsichtigt der Magistrat einen 15 m breiten Uferrandstreifen auf der 
westlichen Seite der Fulda käuflich zu erwerben? 

 
2. Beabsichtigt der Magistrat auf dem Uferrandstreifen den Bau eines Fuß- oder 

Radweges? 
 

3. Ist die Errichtung eines Zaunes entlang des Uferrandstreifens geplant? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 

 
4. Wie hoch sind die Kosten für 

− den Erwerb des Randstreifens? 
− den Bau des Weges? 
− die Errichtung des Zaunes? 
− die Pflege des Uferstreifens (z.B. Beseitigung von Müll, 

Abfall,Hochwasserschlamm, Rasen-, Baum- und Heckenschnitt)? 
 

5. Sollen mit dem Erwerb des Uferrandstreifens nicht nur Rad- und Fußweg, 
sondern auch andere Freiraumnutzungen ermöglicht werden? 
Wenn ja, welche (z.B. Inlineskating, Schwimmen, Sonnenbaden, Grillen, Feiern, 
Hundeauslauf)? 

 
6. Stellt der geplante Weg eine „bauliche Anlage“ im Landschaftsschutzgebiet 

dar? 
 

7. Werden durch Zaun- und Wegebau öffentliche Belange des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege oder des Landschaftsbildes beeinträchtigt? 
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a) Wenn ja, welche Belange? 
b) Wenn nein, warum nicht?  

 
8. Sind Tore geplant, um den Zugang der Vereine zur Fulda sicherzustellen? 

 
9. Wer ist Verkehrssicherungspflichtiger für den Bereich des gesamten 

Uferrandstreifens? 
 

10. Wer haftet bei Verlust oder Beschädigung von Vereinsmaterial auf dem 
Gelände der Vereine? 

 
11. Wer haftet bei Boots-, Kanu-, sonstigen Vereinsmaterialtransport-schäden und 

Körperverletzung, die beim Überqueren des Weges zur Fulda verursacht 
werden können? 

 
12. Wie sollen Bootsstege und Bootsanleger gegen unbefugtes Betreten gesichert 

werden? 
 

13. Wie sollen bei jährlich stattfindenden Turnieren, Rennen, Regatten und 
sonstigen Vereinssportfesten mit Zeltübernachtung von vielen Hundert Aktiven 
und Betreuern Sicherheit und Unversehrtheit von Mensch und Material 
gewährleistet werden? 

 
14. Wann legt der Magistrat die Planungen mit Kostenaufstellung und die 

grafische Darstellung von den Vereinen zugesagten Alternativ-lösungen vor, 
z.B. die Umwidmung des Auedammfußweges zu einem Fuß- und Radweg und 
die Einbeziehung der Ostseite der Fulda und der Brücken über die Fulda? 

 
Wir bitten um eine schriftliche Beantwortung. 

 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.861 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
fdp-fraktion-kassel@netcomcity.de 

 
Kassel, 11.03.2008 

 
 
 
Promenade am Fuldaufer 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, eine Alternativplanung zu dem bisher 
geplanten Fuldauferrandweg mit Kostenaufstellung und grafischer 
Darstellung für die Nutzung des Auedammes als kombiniertem Rad- und 
Fußweg unter Einbeziehung der östlichen Fuldaseite und der Fuldabrücken 
zu erstellen. 

 
 
Begründung: 
 
In der Versammlung mit den Repräsentanten der wassersporttreibenden Vereine 
am westlichen Fuldaufer wurde durch den Magistrat im November 2007 eine 
Alternativplanung zu der bisherigen Fuldauferrandwegplanung in Aussicht gestellt,  
die bis heute noch nicht vorliegt. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.865 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler.Linke.ASG.net 

 
Kassel, 17.03.2008 

 
 
 
Kosten der Unterkunft anpassen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt: 
 
Die Sätze für die Kosten der Unterkunft (KdU) für Transferleistungsbezieher 
werden um die wegen der erhöhten Abwassergebühren zu erwartenden 
Steigerung der Nebenkosten angepasst. 

 
 
Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Schomburg 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.875 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

 
Kassel, 25.03.2008 

 
 
 
Zwangsversteigerung und Verlust von Fördermitteln 
 
 
 

Anfrage 
 

  
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele öffentlich geförderte Wohnungen sind in Kassel zum 01.01.2008 im 
Vergleich zum 01.01.1998 vorhanden? 
 

2. Wie viele öffentlich geförderte Wohnungen sind infolge von 
Zwangsversteigerungsverfahren vorzeitig aus der Bindung herausgefallen? 
 

3. Welche Fördermittel sind im Zehnjahreszeitraum von der Stadt Kassel 
eingesetzt worden, wie viele von Seiten des Landes? 
 

4. Sind Fördermittel durch Zwangsversteigerungsverfahren verloren gegangen? 
 

5. Wenn ja, in welcher Höhe für die Stadt Kassel und das Land Hessen? 
 

6. Nach welchen Kriterien erfolgt die Vergabe von Fördermitteln an Investoren? 
 

7. Findet eine regelmäßige Prüfung dieser Kriterien nach Erfahrungen aus 
Zwangsversteigerungsverfahren statt? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Rönz 
 
 
 
gez. Karin Müller 
Fraktionsvorsitzende 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.878 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler.Linke.ASG.net 

 
Kassel, 31.03.2008 

 
 
 
Europäischen Sozial Fond (ESF) Förderung für Kassel 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert: 
 
Über die Bedingungen der Förderung aus dem ESF und die bisherigen 
Aktivitäten des Magistrats in den nächsten Sitzungen des Ausschusses für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Sport zu berichten. 

 
 
Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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